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Zielsetzung
Das Dokument beschreibt, wie Amundi seine Ver- 
pflichtung, als verantwortungsbewusster Vermö­
gensverwalter zu handeln, in seinen Investments 
und sonstigen Aktivitäten umsetzt. Es enthält 
außerdem die wichtigsten Bausteine der globalen 
Richtlinie für verantwortungsbewusstes Inves-
tieren von Amundi und deren strategische Aus­
richtung, die in den direkten Verantwortungs­
bereich des ESG- und Klimastrategieausschusses 
von Amundi unter dem Vorsitz des CEO von 
Amundi fallen.

*ABC-CA Fund Management Company, Amundi ACBA Asset Management, NH-Amundi Asset Management, SBI Funds Management Limited und Wafa Gestion sind 
Joint ventures von Amundi.

Zielsetzung
   und Geltungsbereich

Geltungsbereich 

Sofern nicht in den entsprechenden Ab-
schnitten der Dokumente (z.B. im Abschnitt 
„Mindeststandards und Ausschlusspolitik“) 
anders angegeben, gelten die hierin be-
schriebenen Verpflichtungen und Prozesse 
für alle von Unternehmen der Amundi 
Gruppe verwalteten Vermögenswerte. 

Die folgenden verbundenen und assoziierten Unter
nehmen der Amundi Gruppe wenden die globalen 
„Grundsätze für verantwortungsbewusstes Inves­
tieren“ von Amundi nicht oder nicht in vollem  
Umfang an (weitere Einzelheiten finden Sie in den 
jeweiligen Grundsatzdokumenten):

	– ABC-CA Fund Management Company*
	– Amundi-ACBA Asset Management*
	– KBI Global Investors Ltd 
	– NH-Amundi Asset Management*
	– SBI Funds Management Limited*
	– Wafa Gestion*

Letzte Aktualisierung: Mai 2025
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1. Bekenntnisse und Ambitionen von
Amundi bei verantwortungs-
bewusstem Investieren

Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat Amundi verantwortungsbewusstes Investieren zu einem  
seiner Grundpfeiler gemacht. Verantwortungsbewusstes Investieren ist daher einer unserer 
Grundwerte und ein wesentlicher Bestandteil unseres Investmentansatzes. 

1  Nachhaltige Renditen beinhalten das Ziel, nachhaltige Gewinne in Verbindung mit hohen Standards im Risikomanagement zu erzielen..		
2  Spezifische Informationen darüber, wie diese Ratings und Analysen in die Anlageentscheidungen bestimmter Anlagestrategien einfließen, finden Sie in den 
produktspezifischen Angaben.	

Amundi ist eine Tochtergesellschaft von Crédit Agricole 
(CA), Frankreichs größter Bank und Versicherungsge-
sellschaft. CA wurde vor über einem Jahrhundert von 
Mitgliedern landwirtschaftlicher Genossenschaften ge- 
gründet und hat sich zu einem der größten Finanz­
institute entwickelt. Im Einklang mit dem Ziel unserer 
Muttergesellschaft ist es unser Anspruch, ein vertrauens­
würdiger Partner zu sein, der jeden Tag im Interesse  
seiner Kunden und der Gesellschaft arbeitet. Unser Ziel 
ist es, langfristigen Wert für unsere Kunden zu schaf-
fen und dabei die gesellschaftlichen und ökologischen  
Herausforderungen zu berücksichtigen, die sowohl  
unsere Kunden als auch die Wirtschaft betreffen.

Der Integration von ESG-Kriterien liegt die Überzeugung 
zugrunde, dass eine starke Perspektive der nachhal­
tigen Entwicklung Emittenten in die Lage versetzt, ihren 
Wachstumskurs sowie ihre regulatorischen und Reputa-
tionsrisiken besser zu steuern und ihre operative Effizienz 
zu verbessern. Durch die Integration dieser Aspekte 
können Anleger langfristige Risiken (finanzielle, opera-
tive, Reputationsrisiken usw.) besser berücksichtigen 
und so sowohl ihrer treuhänderischen Pflicht als auch 
ihrer Verpflichtung als verantwortungsbewusste Anleger 
nachkommen.

Unsere proprietäre ESG-Analyse- und Ratingmethodik 
verfolgt einen Ansatz der doppelten Wesentlichkeit, da 
wir der Ansicht sind, dass beide Kriterien bei Anlage­
entscheidungen im Interesse unserer Begünstigten 
wesentlich sind, um nachhaltige Renditen zu erzielen1.
Das bedeutet, dass unsere ESG-Analyse nicht nur darauf  
abzielt, zu bewerten, wie ESG-Faktoren den Wert von 
Unternehmen wesentlich beeinflussen können, son-
dern auch, wie Unternehmen die Umwelt und soziale 
Belange oder Menschenrechte beeinflussen können2, 
wodurch sie einen wesentlichen Einfluss auf die Trieb-
kräfte der Wirtschaft haben und sich auf die von uns 
verwalteten Portfolios auswirken.

Diese Verpflichtungen und Überzeugungen spiegeln 
sich in unserer Anlageverwaltung und unseren Ste-
wardship-Aktivitäten, in der Entwicklung unserer An-
lageprodukte und -lösungen sowie in den Beratungs-
leistungen und Dienstleistungen wider, mit denen wir 
unsere Kunden unterstützen.
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Unser Ziel ist es, der weltweit führende verantwortungsbewusste 
Vermögensverwalter zu sein.

3  Die explizite und systematische Berücksichtigung von ESG-Themen in der Anlageanalyse und in Anlageentscheidungen (Principles for Responsible Investment – 
PRI).	
4  Soweit technisch möglich. Es wurden eine Reihe von Ausnahmen identifiziert, darunter Fonds mit begrenzten Möglichkeiten für eine aktive Verwaltung, wie 
„Buy and Watch“-Fonds oder Verbriefungsvehikel, Immobilien- und Hedgefonds, Fonds, die nicht auf den Anlageplattformen von Amundi verwaltet werden, und 
delegierte Fonds, Fonds mit einer hohen Konzentration im Index oder mit begrenzter Absicherung von bewerteten Emittenten sowie Produkte auf Fonds-Hosting-
Plattformen.	

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Wertschöp-
fung und die Erzielung nachhaltiger Renditen über die 
Entwicklung kurzfristiger Finanz- und Bilanzkennzahlen 
hinausgehen. Diese Überzeugung hat uns dazu veran-
lasst, wichtige Nachhaltigkeitsfaktoren (wie Klimawan-
del, Erhaltung des Naturkapitals und sozialer Zusam-
menhalt) in unsere Anlagephilosophie und -praxis zu 
integrieren. Wir sind uns bewusst, dass unser Weg zur 
Nachhaltigkeit Teil einer gemeinsamen Anstrengung 
der Unternehmen ist, einen Beitrag zur Bewältigung 
dieser Probleme zu leisten und Kapital effizient einzu-
setzen, um die Nachhaltigkeit des Ökosystems, in dem 
wir gemeinsam tätig sind, zu gewährleisten. Unsere 
Rolle bei der Anhebung der Standards als Investor, aber 
auch in Bezug auf die ESG-Performance der Unterneh-
men, in die wir investieren, ist ein wesentlicher Teil die-
ses Beitrags.

Als langfristig verantwortungsbewusster Investor hat 
dies auch Auswirkungen auf unsere globale Risiko­
perspektive. Amundi ist sich bewusst, dass Risiken 
vielfältig sind und sich über verschiedene Zeithori-
zonte erstrecken. Dennoch sind wir davon überzeugt, 
dass langfristige Investitionen von Vorteil sind. Unsere 
Investmentteams blicken über das Marktrisiko hinaus 
und berücksichtigen Kredit-, Liquiditäts- und Reputa-
tionsrisiken sowie ESG-Risiken, die sich aus den Aktivi-
täten eines Emittenten ergeben. Sie werden von einer 
unabhängigen Risikoabteilung und einem unabhän­
gigen Geschäftsbereich für verantwortungsbewusstes 
Investieren unterstützt, der Zugang zu spezialisierten 
Research-Ergebnissen hat und eigene detaillierte Analy-
sen zu ESG-Risiken erstellen kann, die sich auf die Port-
folios auswirken könnten. 

Im Jahr 2021 hat Amundi seinen ersten dreijährigen 
ESG-Aktionsplan abgeschlossen, dessen Ziel es war, 
eine beispiellose Integration3 von ESG-Kriterien in seine 
Anlageaktivitäten und in die gesamte Organisation zu 
erreichen. Diese Ambitionen schlugen sich in der Fest­
legung von ESG-Performancezielen für alle unserer 
aktiv verwalteten offenen Fonds4 und in der systemati-
schen Berücksichtigung von ESG-Faktoren in unserem 
Dialog mit den Unternehmen, in die wir investieren, 
durch unser Engagement und unsere Abstimmungs­
aktivitäten nieder.

Nach der Fertigstellung seines ESG-Strategieplans 
2018–2021 kündigte Amundi im Dezember 2021 an, sein 
Engagement für einen gerechten ökologischen Wandel 
durch einen neuen Aktionsplan 2022–2025 weiter zu 
verstärken. Der Plan „ESG Ambitions 2025“ umfasst die 
folgenden drei Ziele:

	– Erhöhung des Ambitionsniveaus unserer Anlagelö­
sungen im Bereich verantwortungsbewusstes Inves- 
tieren.

	– Deutlich mehr Unternehmen dazu bewegen, glaub-
würdige Strategien zur Erreichung des Netto-Null-
Ziels bis 2050 zu definieren.

	– Ausrichtung der Mitarbeiter und Aktionäre auf die 
neuen Ambitionen.

Das Engagement von Amundi für verantwortungs­
bewusste Investitionen wird unternehmensweit durch 
spezifische Ressourcen für ESG in den verschiedenen 
Abteilungen unterstützt.

Einzelheiten zu unserem Plan „ESG Ambitions 2025“  
finden Sie hier. 

https://www.amundi.de/institutional/files/nuxeo/dl/7205b9de-15ab-47a9-bf4c-8aa11f72f7f2?inline=
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2. Eine engagierte
Organisation

2.1 Eine eigene Geschäftssparte

5  KPI = Key Performance Indicator = Leistungskennzahl. 	

Amundi hat einen Geschäftsbereich für verantwortungsbewusstes Investieren eingerichtet, ein Kompetenzzentrum, 
das Bewertungs- und Scoringmethoden, eigene ESG-Ratings und -Kennzahlen sowie qualitative Analysen bereit-
stellt. Dieser Geschäftsbereich bietet auch Research, Support und Wissenstransfer für die Investment-Hubs und 
Kundeneinheiten im gesamten Unternehmen. Alle Teammitglieder arbeiten mit Investmentexperten zusammen, 
um sie dabei zu unterstützen, ESG-Kriterien in ihre Anlageprozesse und ihr Fachwissen zu integrieren, wo dies 
relevant ist. Der Geschäftsbereich ist in fünf Teams organisiert. Die Mitarbeiter sind in Nordamerika, Europa und im 
asiatisch-pazifischen Raum tätig, wobei die Mehrheit der Mitarbeiter in Paris ansässig ist.

ESG-Research, Engagement  
und Stimmrechtsausübung

Dieses Team arbeitet von Büros in Paris, London, Singa-
pur, Peking und Tokio aus und beschäftigt über 40 Mit-
arbeiter mit unterschiedlichem Hintergrund.

Die ESG-Analysten beobachten jeden Wirtschaftssektor 
und die wichtigsten Anlagesegmente (Staaten, Unter-
nehmen, grüne und nachhaltige Anleihen usw.) hin-
sichtlich wichtiger ESG-Themen. Sie bewerten Nachhal-
tigkeitsrisiken und -chancen sowie negative Auswirkun-
gen von Nachhaltigkeitsfaktoren und wählen relevante 
KPIs5 und Gewichtungen für das ESG-Scoringsystem von 
Amundi. Jeder ESG-Analyst ist auf eine Reihe von Sekto-
ren und Themen spezialisiert, für die er intern verant-
wortlich ist, und bringt die ESG-Research- und Engage-
ment-Strategien in diesem Bereich voran. Das Team ist 
mit Sektorenleitern und Themenverantwortlichen struk-
turiert, die die Aktivitäten nach Makro-Sektoren und 
Themen überwachen.

Die ESG-Analysten arbeiten mit einem Team von Gover­
nance-Spezialisten zusammen, die sich mit der Aus-
übung von Stimmrechten und der Führung von Dialo-
gen zu Governance-Themen befassen. Diese Spezialis-
ten üben die Stimmrechte in den Hauptversammlungen 
der Unternehmen aus, in die Amundi im Namen seiner 
Kunden investiert.

ESG- und Corporate-Governance-Analysten treffen sich 
mit Unternehmen, pflegen den Dialog mit ihnen und 
sind bestrebt, diesen kontinuierlich aufrechtzuerhalten, 
um die ESG-Praktiken und -Auswirkungen der Unter-
nehmen zu verbessern. Die Mitglieder des Teams ar-
beiten aktiv mit Fondsmanagern und Finanzanalysten 
zusammen, um das ESG-Know-how und die Fachkom-
petenz innerhalb der gesamten Amundi Gruppe zu stär-
ken, einschließlich einer Kultur des ambitionierten und 
wirkungsvollen Engagements gegenüber Emittenten 
über alle Anlageplattformen hinweg.

ESG-Methode und Lösungen
Dieses Team aus quantitativen Analysten und Finanz-
ingenieuren ist (in Zusammenarbeit mit dem ESG- 
Research-Team und dem ESG-Global-Data-Management- 
Team) für die Entwicklung und Pflege  der proprietären 
ESG-Scoringsysteme von Amundi verantwortlich. Sie 
leiten die Entwicklung und Integration von ESG-Daten-
lösungen und -Scores und ermöglichen es Finanzanalys-
ten und Portfoliomanagern, ESG- und Nachhaltigkeits-
aspekte in ihre Anlageentscheidungen einzubeziehen. 
Außerdem unterstützen sie die Geschäftsentwicklungs-
teams bei der Entwicklung innovativer Anlagelösun-
gen durch die Integration von Nachhaltigkeitsdaten in  
Finanzprodukte (ESG-Ratings, Klimadaten, Impact-Kenn-
zahlen, Kontroversen usw.). Sie überwachen die Entwick-
lung und Integration analytischer ESG-Tools in die Port-
foliomanagementsysteme und Kundenberichtssysteme 
von Amundi und sind außerdem für die Umsetzung kun-
denspezifischer ESG-Ausschlussregeln verantwortlich.
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Entwicklung und Förderung  
verantwortungsbewusster Investitionen

Dieses Team mit Standorten in Paris, München, Mailand, 
Boston, Tokio und Hongkong ist in Zusammenarbeit mit 
Anlageplattformen und Marketingeinheiten zuständig 
für die Unterstützung und Entwicklung von Angeboten 
und Lösungen für verantwortungsbewusstes Investie-
ren, die den Bedürfnissen und Herausforderungen von 
Anlegern in verschiedenen Segmenten und Regionen 
entsprechen. Es bietet allen Kunden und Geschäftspart-
nern von Amundi Fachwissen, Beratung und Dienstleis-
tungen im Bereich verantwortungsbewusstes Investie-
ren. Es trägt zur externen und internen Förderung von 
verantwortungsbewusstem Investieren bei und über-
wacht das Engagement von Amundi in Initiativen für 
verantwortungsbewusste Finanzdienstleistungen. Es ent­
wickelt Schulungsprogramme für unsere Kunden und 
internen Mitarbeiter.

ESG-Regulierungsstrategie

Innerhalb des Geschäftsbereichs für verantwortungs-
bewusstes Investieren  ist dieses Team für ESG-Regulie-
rungsfragen zuständig. Es unterstützt die Entwicklung 
von Amundi durch die Antizipation der Auswirkungen 
künftiger ESG-Vorschriften und trägt zur Arbeit des 
Finanzsektors an der kontinuierlichen Stärkung des 
Rahmens für verantwortungsbewusstes Investieren in 
allen Rechtsordnungen bei. 

ESG-COO-Office
Dieses Team ist für die Koordinierung und Optimierung 
der Entwicklungen zwischen dem Geschäftsbereich für 
verantwortungsbewusstes Investieren und den Support-
Funktionen der Gruppe verantwortlich, beispielsweise 
für die Erstellung von Dashboards zur Überwachung 
der Aktivitäten des Geschäftsbereichs (Geschäft, Budget, 
IT, Audit, Projekte) und die Überwachung wichtiger be-
reichsübergreifender Projekte.

2.2  Spezielle Governance
Die Strategie für verantwortungsbewusstes Investieren wird auf höchster Ebene diskutiert und von speziellen Aus-
schüssen überwacht. Diese Governance-Gremien stehen in regelmäßigem Austausch miteinander und mit den ver-
schiedenen Geschäftsbereichen, die sich mit diesen Themen befassen, vor allem über das Team für verantwor-
tungsbewusstes Investieren. Es gibt vier Lenkungsausschüsse für verantwortungsbewusstes Investieren, die regel-
mäßig überwacht werden.

Strategieausschuss für ESG und Klima

Dieser Ausschuss unter dem Vorsitz der CEO von 
Amundi trifft sich monatlich, um die strategischen Leit-
linien der Amundi Gruppe in Bezug auf ESG-Integration, 
Nachhaltigkeit und Klima festzulegen und die für die 
Investments geltenden Richtlinien für verantwortungs-
bewusstes Investieren und Klimapolitik zu beschließen 
und zu genehmigen. Er hat folgende Aufgaben:

	– Steuerung, Bestätigung und Überwachung der Stra­
tegie von Amundi in den Bereichen Klima und verant-
wortungsbewusstes Investieren.

	– Validierung der wichtigsten strategischen Ausrichtun­
gen der globalen Grundsätze für verantwortungsbe-
wusstes Investieren.

	– Überwachung wichtiger strategischer Projekte.

ESG-Ratingausschuss

Dieser monatlich tagende Ausschuss unter dem Vorsitz 
des Chief Responsible Investment Officer setzt sich aus 
Führungskräften der Bereiche Investmentplattformen, 
Risiko und Compliance zusammen. Er hat folgende 
Aufgaben: 

	– Validierung aller Methoden zur Nachhaltigkeitsbe­
wertung von Emittenten.

	– Überprüfung der Ausschlussrichtlinien und sektor-
spezifischen Richtlinien und Genehmigung ihrer An- 
wendungsregeln.

	– Überprüfung und Entscheidung über einzelne ESG-
Ratingfragen und Beratung zu neuen ESG-Fällen, 
wann immer dies erforderlich ist.
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Ausschuss zur Ausübung  
von Stimmrechten

Dieser Ausschuss wird von dem Mitglied der Geschäfts-
leitung geleitet, das für die Leitung des verantwortungs-
bewussten Investierens zuständig ist. Er tritt einmal 
jährlich zur Genehmigung der Abstimmungsrichtlinie 
sowie monatlich und bei Bedarf ad hoc zusammen, mit 
folgenden Zielen: 

	– Beratung zu Abstimmungsentscheidungen auf Haupt­
versammlungen in Sonderfällen; die Mitglieder werden 
aufgefordert, ihre Meinung als Experten zu äußern.

	– Genehmigung der Abstimmungsrichtlinie von Amundi 
(für die in die Zuständigkeit fallenden Einheiten6) und 
deren Durchführungsbestimmungen.

	– Überwachung der regelmäßigen Berichte über die 
Offenlegung von Abstimmungsverhalten.

6  Die Abstimmungsrichtlinien von KBI Global Investors Ltd oder Joint Ventures unterliegen nicht der Aufsicht dieses Ausschusses. Die relevanten Joint Ventures sind 
auf Seite 2 aufgeführt.	

Ausschuss für verantwortungsbewusstes 
Investieren

	– Dieser monatlich tagende Ausschuss unter dem Vor­
sitz des Chief Responsible Investment Officer setzt sich 
aus Führungskräften der Bereiche Investmentplatt­
formen, verantwortungsbewusstes Investieren, Mar­
keting, Risiko, Revision und Compliance zusammen 
und hat folgende Aufgaben:

	– Validierung der Methoden zur Integration von ESG- 
Kriterien in Portfolios, sowohl interne (z.B. ESG Main­
stream, Net Zero, Impact) als auch regulatorische (PAI, 
Taxonomie).

	– Validierung der Regeln und Grundsätze für Produkt­
qualifikationskriterien für die Klassifizierung nachhal-
tiger Finanzprodukte (SFDR, AMF).
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7  Nachhaltigkeitsrisiken sind Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ereignisse oder -Bedingungen, die bei ihrem Eintreten einen wesentlichen negativen Einfluss auf 
den Wert der Anlage haben könnten – negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind Auswirkungen von Anlageentscheidungen, die zu negativen Auswir-
kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren führen.	
8  Ausführlichere Informationen zum Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie finden Sie im Anhang auf Seite 38.	

3.2.1 ESG-Rating von Unternehmensemittenten
Der Analyseansatz von Amundi wurde entwickelt, um 
das Verhalten von Unternehmen in drei Dimensionen zu 
bewerten: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
(ESG). Amundi bewertet das Engagement von Unterneh-
men in Bezug auf ESG-Risiken und -Chancen, einschließ-
lich Nachhaltigkeitsrisiken und Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren7, sowie die Art und Weise, wie Unter-
nehmen diese Herausforderungen in ihren jeweiligen 
Sektoren bewältigen.

Amundi stützt seine ESG-Analyse von Unternehmen auf 
einen Best-in-Class-Ansatz. Jeder Emittent erhält eine 
quantitative Bewertung im Vergleich zum Durchschnitt 
der Emittenten seiner Branche, wodurch unserer Mei-
nung nach Best Practices von Worst Practices unter-
schieden werden. Die Bewertung von Amundi basiert 
auf einer Kombination aus zusätzlichen Finanzdaten 

von Dritten und einer qualitativen Analyse der zuge-
hörigen Branchen- und Nachhaltigkeitsthemen. Die 
quantitative Bewertung wird anhand einer siebenstu-
figen Skala von A bis G in ein Buchstabenrating umge-
wandelt, wobei A für die besten Praktiken und G für die 
schlechtesten steht. Im Rahmen der Ausschlussrichtlinie 
von Amundi werden Unternehmen mit einem Rating von 
G aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen8.

Unser ESG-Analyse-Rahmenwerk umfasst 38 Kriterien, 
davon 17 branchenübergreifende und 21 branchenspe-
zifische Kriterien. Diese Kriterien dienen dazu, zu be­
werten, wie sich Nachhaltigkeitsaspekte auf den Emit-
tenten auswirken können und wie gut diese Aspekte ge­
managt werden. Dabei werden auch die Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowie die Qualität der Maß-
nahmen zur Risikominderung berücksichtigt. 

ESG-Analyse-Rahmenwerk

Um effektiv zu sein, muss sich die ESG-Analyse auf die 
wichtigsten Kriterien konzentrieren, die für das jeweilige 
Geschäft und die jeweilige Branche relevant sind. Die 
Gewichtung der ESG-Kriterien und die Auswahl der zu-
grunde liegenden KPIs sind daher ein wesentlicher Be-
standteil unseres ESG-Analyse-Rahmens. Für jeden Sek-
tor wählen die ESG-Analysten KPIs aus und gewichten 
die Kriterien, die sie für am wichtigsten erachten. Unsere 
ESG-Analysten erhöhen typischerweise ihre Sorgfalt 

und ihre Erwartungen, wenn das Risiko eines Unterneh-
mens in Bezug auf bestimmte ESG-Kriterien als hoch und 
wesentlich eingestuft wird. Die Gewichtsbereiche der E-, 
S- und G-Kriterien für jeden Sektor sind im Anhang auf 
Seite 40 aufgeführt.

Die ESG-Ratings werden anhand der ESG-Kriterien und 
der von den Analysten festgelegten Gewichtungen 
sowie unter Einbeziehung der von unseren externen 

Umwelt Soziales   Unternehmensführung

Emissionen und Energie � Gesundheit und Sicherheit � Vorstandsstruktur �

Umweltfreundliches Wirtschaften � Arbeitsbedingungen � Audit und Kontrolle �

Saubere Energie  Arbeitsverhältnisse � Vergütung �

Umweltfreundliche Fahrzeuge  Lieferkette – Soziales � Aktionärsrechte �

Grüne Chemie  Produkt- und Kundenverantwortung � Ethik �

Nachhaltiges Bauen  Bioethik  Steuerpraktiken 

Verantwortungsvolle  
Waldbewirtschaftung  Verantwortungsbewusstes Marketing  ESG-Strategie �

Papierrecycling  Gesunde Produkte 

Grüne Investitionen und Finanzierungen  Tabakrisiko   

Grüne Versicherungen  Fahrzeugsicherheit   

Wassermanagement � Sicherheit der Passagiere   

Biodiversität und  
Umweltverschmutzung � Verantwortungsbewusste Medien   

Verpackung  Datensicherheit und Datenschutz   

Lieferkette – Umwelt � Gemeinnütziges Engagement 
und Menschenrechte �  

    Digitale Kluft   

    Zugang zu Medikamenten  17 Sektorübergreifende Kriterien �

  Finanzielle Inklusion  21 Sektorspezifische Kriterien 
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Datenanbietern erhaltenen ESG-Scores berechnet. In je-
der Phase des Berechnungsprozesses werden die Scores 
in Z-Scores9 eingeteilt, sodass die Daten unabhängig 
von ihrer ursprünglichen Skala verglichen werden kön-
nen. Am Ende des Prozesses erhält jedes Unternehmen 
eine ESG-Bewertung auf einer Skala von -3 bis +310 und 
die entsprechende Bewertung auf einer Skala von A bis 
G, wobei A die beste und G die schlechteste Bewertung 
darstellt. Die Bewertung D steht für die Durchschnitts-
werte (von -0,5 bis +0,5), wobei jeder Buchstabe einer 
Standardabweichung vom Durchschnitt entspricht. Das 

9  Z-Scores sind eine Möglichkeit, Ergebnisse mit einer „normalen“ Population zu vergleichen (Abweichung des Scores des Emittenten vom Durchschnittswert des 
Sektors, gemessen in Standardabweichungen). Jeder Emittent erhält einen Score, der um den Durchschnittswert seines Sektors skaliert ist und damit unserer Mei-
nung nach die besten Praktiken von den schlechtesten Praktiken auf Sektorebene unterscheidet.	
10  ESG-Scores sind von Natur aus quantitativ, aber ESG-Analysten haben die Befugnis, sie zu überschreiben, wenn der Score nicht die aktuellen ESG-Referenzen der 
Emittenten widerspiegelt.	
11  Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Umstände im Bereich Umwelt, Soziales oder Governance, die bei Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert der 
Anlage haben könnten. Negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind Auswirkungen von Anlageentscheidungen, die negative Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren haben.	
12  Weitere Informationen: https://www.amundi.com/institutional/real-estate, https://amundi.oneheart.fr 

ESG-Rating ist „branchenneutral“, keine Branche wird 
bevorzugt oder benachteiligt.

Amundi vergibt eine einzige Bewertung auf Emittenten-
ebene, die allen Arten von Instrumenten innerhalb der 
Kapitalstruktur zugeordnet wird. Unsere ESG-Analysten 
überprüfen die ESG-Analyse- und Ratingmethodik bei 
Änderungen des geschäftlichen und politischen Um-
felds, bei neu auftretenden wesentlichen ESG-Risiken 
oder bei Eintritt bedeutender Ereignisse.

3.2.2 ESG-Rating von staatlichen Emittenten
Die ESG-Bewertungsmethodik von Amundi für Staaten 
zielt darauf ab, die ESG-Performance von staatlichen 
Emittenten zu bewerten. E-, S- und G-Faktoren können 
sich auf die Fähigkeit des Emittenten auswirken, seine 
Schulden mittel- und langfristig zurückzuzahlen. Sie 
können auch Aufschluss darüber geben, wie Länder mit 
wichtigen Nachhaltigkeitsfragen umgehen, die die glo-
bale Stabilität beeinflussen.

Die Methodik von Amundi stützt sich auf eine Reihe 
von rund 50 ESG-Indikatoren, die von Amundi ESG  
Research als relevant für die Bewertung von Nach-
haltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitsfaktoren erach-
tet werden11. Jeder Indikator kann mehrere Daten-
punkte aus verschiedenen Quellen gewichten, darunter 

internationale Open-Source-Datenbanken (z.B. der Welt- 
bankgruppe, der Vereinten Nationen usw.) und pro­
prietäre Datenbanken. Amundi hat die Gewichte jedes 
ESG-Indikators, der zu den endgültigen Amundi-ESG-
Scores für Staatsanleihen beiträgt, sowie die jeweili-
gen E-, S- und G-Teilkomponenten des Gesamt-Scores 
definiert.

Die Indikatoren stammen von einem unabhängigen 
Datenanbieter. Alle Indikatoren wurden zur besseren 
Übersichtlichkeit in acht Kategorien eingeteilt, die je-
weils einer der Säulen E, S oder G zugeordnet sind. Wie 
bei unserer ESG-Ratingskala für Unternehmen werden 
die ESG-Scores der Emittenten in ein Rating von A bis G 
umgewandelt.

3.2.3 Andere Arten von Instrumenten oder Emittenten
Die wichtigste ESG-Ratingmethodik von Amundi deckt 
nicht alle Instrumente und Emittenten des investier­
baren Universums von Amundi ab, entweder aufgrund 
der Art der Instrumente oder aufgrund einer man-
gelnden Abdeckung durch bestehende externe Daten-
anbieter (dies gilt beispielsweise für Sachwerte, US-
Kommunalobligationen oder verbriefte Produkte). Um 
die Abdeckung zu erweitern, hat Amundi spezifische  
Methoden entwickelt, die für Sachwerte (Private Equity, 

Emittenten privater Schuldtitel, Impact Investing,  
Immobilien12, Infrastruktur, Dachfonds), Agenturen 
und lokale Behörden sowie für bestimmte Instrumente 
wie grüne oder soziale Anleihen gelten. Auch wenn 
jede Methode spezifisch ist, verfolgen sie alle dasselbe 
Ziel, nämlich die Fähigkeit, Nachhaltigkeitsrisiken und 
-chancen zu antizipieren und zu steuern sowie deren 
potenzielle negative Auswirkungen auf die Nachhaltig-
keitsfaktoren zu bewältigen.

Umwelt Klimawandel – natürliche Ressourcen

Soziales Menschenrechte – Sozialer Zusammenhalt – Humankapital – Bürgerrechte

Unternehmensführung Effektivität der Regierung – Wirtschaftliches Umfeld

https://www.amundi.com/institutional/real-estate
https://amundi.oneheart.fr
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3.3 Überwachung von ESG-Kontroversen

13   Mit monatlicher Überwachung der neuesten Informationen und Aktualisierungen	

Das Ziel von Amundis Überwachungsprozesses von 
ESG-Kontroversen ist es, ESG-Risiken und negative 
Auswirkungen zu verfolgen und sicherzustellen, dass 
unsere proprietären ESG-Ratings die aktuelle Realität 
widerspiegeln. Der Prozess stützt sich zunächst auf  
externe Kontroversendaten von drei Datenanbietern: 
MSCI, Sustainalytics und RepRisk. Dreimal jährlich13  
extrahieren wir aus diesen Daten Anzeichen für 
Kontroversen im gesamten Anlageuniversum. Dieses 
quantitative Screening berücksichtigt die folgenden 
Schwellenwerte:

	– Schwere oder sehr schwere Kontroversen von MSCI.
	– Signifikante, hohe oder schwerwiegende Kontroversen 
von Sustainalytics.

	– Verstöße gegen den UNGC und potenzielle Verstöße 
von RepRisk.

In diesem ersten Schritt erstellen wir eine Liste der Emit-
tenten, die erhebliche oder schwerwiegende Kontrover-
sen aufweisen. Dieser quantitative Ansatz wird dann 
durch eine eingehende qualitative Bewertung durch die 
ESG-Analysten ergänzt. Für jeden markierten Emitten-
ten werden sechs Fragen gestellt, deren Antworten auf 
einer Skala von 1 bis 5 bewertet werden.

Dieser Prozess führt zu einer Endnote von 1 bis 5  
(wobei 5 die schlechteste Note ist). Eine Note von 4  
oder schlechter gilt als „erheblich wesentliche“ Kontro- 
verse.

Der Prozess kann dazu führen, dass das ESG-Rating  
eines Unternehmens außer Kraft gesetzt wird, wenn es 
die Wesentlichkeit der Kontroversen noch nicht wider-
spiegelt. In Fällen, in denen eine solche Außerkraftset-
zung zu einem Ausschluss führen würde, wird die Ent-
scheidung vom ESG-Rating-Ausschuss getroffen. Quali-
tative Bewertungen von Kontroversen werden in einer 
speziellen Datenbank zusammengefasst, auf die alle 
Portfoliomanager und Finanzanalysten Zugriff haben. 
Die Kontroversenliste wird dreimal jährlich vollständig 
überprüft. In einem monatlichen Prozess wird diese 
Liste mit den wichtigsten Entwicklungen des letzten Mo-
nats aktualisiert.

1 2 3 4 5 6   Wie bedeutend ist
die Auswirkung der 
Kontroverse für die 
Interessengruppen  

(gesamte Gesellschaft)?

Wie seriös ist es?  
(auch bekannt als  
Wie klar sind die 

Fakten)

Welche Art von  
Problem spiegelt  
die Kontroverse 

wider (von isoliert bis 
systemisch)

Wie alt ist die 
Kontroverse?

Besteht ein  
wesentliches  

anhaltendes Risiko 
für das Unternehmen?

Korrektur
maßnahmen 

ergriffen?
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3.4  Klimakennzahlen und -ratings

14   https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement	

In Bezug auf klimabezogene Risiken berücksichtigt 
Amundi sowohl „physische Klimarisiken“ als auch „Über-
gangsrisiken im Zuge der CO2-Reduzierung“. Erstere 
können sich aus dem erwarteten Anstieg extremer  
Wetterereignisse und deren potenziellen Auswirkungen 
auf die Vermögenswerte von Unternehmen ergeben. Die 
Übergangsrisiken beziehen sich auf die Risiken, die sich 
aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
und dem Ziel ergeben, den globalen Temperaturanstieg 

auf deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau 
zu halten und die Anstrengungen fortzusetzen, ihn auf 
1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, 
wie im Pariser Abkommen festgelegt14. 

Die folgende Tabelle fasst die Ziele und die von uns iden-
tifizierten Kennzahlen für Übergangsrisiken und für phy-
sische Risiken zusammen.

Amundi stützt sich auf eine Vielzahl von Datenanbietern, um sicherzustellen, dass seine Messungen und Bewer­
tungen so genau wie möglich sind.

Übergangsrisiken Physische Risiken

1.  Reduzierung 2. Beitrag 3. Anpassung

Ziele

Fortsetzung der 
Bemühungen zur 
Begrenzung der  
globalen Erwärmung 

Finanzströme mit 
niedrigem Treibhaus-
gasausstoß und klima-
resistenter Entwicklung 
in Einklang bringen

Erhöhung der Anpassungsfähigkeit 
an die negativen Auswirkungen des 
Klimawandels und Förderung der 
Klimaresilienz

Der Ansatz  
von Amundi

Übergangsrisiken sind Risiken, die mit dem globalen 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbun-
den sind. Der Ansatz von Amundi basiert auf verschie-
denen Messgrößen und Ratings für Übergangsrisiken.

Diese Indikatoren dienen dazu, zu verstehen und zu 
bewerten, wie eine Investition oder ein Portfolio durch 
den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
beeinflusst werden kann.

Physische Klimarisiken beziehen sich auf
physische Gefahren, die durch den Klima-
wandel verursacht werden. Der Ansatz 
von Amundi zur Bewertung physischer 
Klimarisiken basiert auf Daten und Metho-
den, die von Trucost entwickelt wurden.
Diese Indikatoren dienen dazu, die 
Anfälligkeit von Emittenten gegenüber 
verschiedenen physischen Klimagefahren 
zu messen.

Verwandte 
Kennzahlen 

Kohlenstoffemissionen
Kohlenstoffreduktionsziele
Exposition gegenüber 
„braunen“ Aktivitäten

Beteiligung an grünen 
Aktivitäten

Bewertung der physischen Risiken

Temperaturausrichtung
Amundi-Transitionsbewertung

Gerechter Übergang

https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement
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3.5 Biodiversitätskennzahlen und -ratings

15   Ein „Nachhaltigkeitsrisiko“ ist definiert als ein Ereignis oder eine Bedingung im Bereich Umwelt, Soziales oder Governance, das bzw. die bei Eintreten einen 
tatsächlichen oder potenziellen wesentlichen negativen Einfluss auf den Wert einer Investition haben könnte. Quelle: Verordnung über die Offenlegung von Infor­
mationen im Bereich Nachhaltigkeit.	
16   LEC29 bezieht sich auf Artikel 29 des französischen Gesetzes vom 8. November 2019, genannt „Loi Energie-Climat“.	

Amundi analysiert die Biodiversitätsleistung von Unternehmen auf der Grundlage der folgenden breit gefächerten 
Daten.

Anhand dieser Daten können wir unserer Meinung nach einen allgemeinen Überblick über die Leistung und die 
Auswirkungen eines Unternehmens auf die Biodiversität gewinnen. Da sich die methodischen Rahmenbedin­
gungen weiterentwickeln und Vorschriften schrittweise umgesetzt werden, sehen wir diese Liste in fortlaufender 
Weiterentwicklung und sind bestrebt, im Laufe der Zeit weitere Datenpunkte zu integrieren.

3.6 Amundi-Rahmenwerk zur Definition  
von Nachhaltigkeitsrisiken und nachhaltigen 
Investitionen
Amundi hat einen „Rahmen für nachhaltige Risiken“ und 
einen „Rahmen für nachhaltige Investitionen“ definiert. 
Beide umfassen eine Reihe von proprietären Kriterien 
und Indikatoren.

Der Rahmen für nachhaltige Risiken bewertet das  
Engagement in Nachhaltigkeitsrisiken15, um die Anfor-
derungen der SFDR und LEC2916 zu erfüllen, und zwar 
anhand von: (i) Übergangsrisiken, (ii) physischen Risiken 
und (iii) Reputationsrisiken. 

Datentyp Der Ansatz von Amundi

ESG-Rating

Die Biodiversität gehört zu den Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitsfaktoren, die von 
der ESG-Analyse von Amundi abgedeckt werden. Sie spiegelt sich im methodischen Raster 
über die Kriterien „Biodiversität und Umweltverschmutzung“, „Wasser“ und „Lieferkette“ 
wider und spielt somit eine Rolle bei der Bestimmung des ESG-Ratings der Emittenten.

Kontroversen Kontroversen im Zusammenhang mit Biodiversität werden gemäß dem in Abschnitt 3.3 
dargestellten Verfahren bewertet. 

Wesentlichkeit Die Wesentlichkeit im Zusammenhang mit Biodiversität wird anhand der ENCORE-Folgen­
abschätzung zu den Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf die Biodiversität bewertet.

Praktiken Verwendung von Rohdaten zum Wasserverbrauch oder zur Schadstoffintensität zur 
Bewertung der Unternehmenspraktiken.

Richtlinien Die Richtlinien von Unternehmen im Bereich Biodiversität werden anhand von Informationen 
verschiedener Anbieter bewertet.

Biodiversitäts- 
Fußabdruck

Indikatoren zum Biodiversitäts-Fußabdruck basieren zwar hauptsächlich auf modellierten 
Daten, sind jedoch nützlich, um die Gesamtwirkung eines Unternehmens auf die Biodiversität 
zu verstehen
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Der Rahmen für nachhaltige Investitionen17 umfasst 
eine Reihe von Kriterien und Indikatoren, die zur Bewer-
tung folgender Aspekte herangezogen werden: 

	– Der Beitrag einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu einem 
ökologischen oder sozialen Ziel.

	– Einhaltung der Anforderung, keines dieser Ziele  
wesentlich zu beeinträchtigen18.

	– Gute Governance-Praktiken der Unternehmen, in die 
investiert wird.

17   Gemäß SFDR ist eine nachhaltige Investition eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt, sofern diese 
Investitionen keinem dieser Ziele erheblich schaden und die Unternehmen, in die investiert wird, gute Governance-Praktiken befolgen, insbesondere in Bezug auf 
solide Managementstrukturen, Arbeitnehmerbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften.	
18   Do no significant harm. Das bedeutet, dass Finanzprodukte, die ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen, auch die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen als 
Teil ihrer Offenlegung der „do not significant harm” der Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen müssen.	

Die jährliche Erklärung von Amundi gemäß SFDR bezieht 
sich auf die Umsetzung der Verordnung (EU) 2019/2088 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
(„SFDR“ oder „Offenlegungsverordnung“) und der Ver-
ordnung (EU) 2020/852 zur Festlegung eines Rahmens 
zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxono-
mieverordnung“) bei Amundi. Das Dokument ist hier 
verfügbar.
  

3.7 Offenlegung der Verwendung von ESG-Rohdaten, 
ESG-Scores von Dritten und ESG-Datenprodukten 
Amundi verwendet ESG-Scores und andere ESG-Indi-
katoren unter Verwendung von Inputs von externen 
Datenanbietern, um nachhaltige Merkmale oder Ziele 
für eine bestimmte Anzahl von Anlageportfolios festzu-
legen, die von der Amundi Gruppe verwaltet werden. 
Obwohl Amundi bei der Auswahl von ESG-Daten und 
-Dienstleistern sowie der von ihnen bereitgestellten 
spezifischen Scores und Datenprodukte mit angemes-
sener Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorgeht, können 
die von Amundi verwendeten ESG-Scores und -Indika-
toren den folgenden Einschränkungen unterliegen, die 
die Erreichung der nachhaltigen Merkmale oder Ziele 
der Anlageportfolios beeinträchtigen könnten.

	– Uneinheitliche Methodiken und fehlende unabhängige 
Überprüfung oder Auditierung der gemeldeten „Roh- 
daten“: Von Unternehmen oder anderen Wirtschafts­
akteuren gemeldete Rohdaten (sowie von Datenan
bietern erhobene Rohdaten) werden in der Regel nicht 
überwacht oder reguliert und nicht von Dritten 
überprüft. Daher kann die Qualität der Rohdaten je 
nach der Qualität des Rahmens der Nachhaltigkeits- 
berichterstattung des berichtenden Unternehmens 
variieren. Amundi arbeitet mit berichtenden Unter­
nehmen zusammen, um deren Nachhaltigkeitsbe­
richterstattung zu verbessern und sicherzustellen, 
dass sie den besten Standards entsprechen, sowie 
mit öffentlichen Stellen, um ambitionierte Bericht­
erstattungsrahmen zu entwickeln.

	– Fragen der Verlässlichkeit bei ESG-Scores und Daten­
produkten: ESG-Scores und -Indikatoren können unter 
einer unzureichenden Qualität der gemeldeten Daten, 
Problemen bei der Datenerhebung und -verbreitung, 
die nicht durch Datenqualitätskontrollen erfasst wer-
den, sowie Problemen bei der Modellberechnung für 
geschätzte Daten leiden. Das Amundi ESG Method 
and Solutions Team und das Amundi Global Data 
Management Team sind für die Überwachung und 
Einbindung der ESG-Datenanbieter von Amundi ver-
antwortlich und sie bemühen sich um geeignete 
Abhilfemaßnahmen, wenn Datenqualitätsprobleme 
festgestellt werden.

	– Mangelnde Datenverfügbarkeit und -abdeckung: Nicht 
verfügbare Rohdaten werden in einigen Fällen durch 
geschätzte Daten von Drittanbietern ersetzt. Darüber 
hinaus können einige Anlageportfolios mit nach-
haltigen Merkmalen in Vermögenswerte mit unvoll-
ständiger ESG-Datenabdeckung investieren. Amundi 
legt in der Regel eine Mindestabdeckungsquote als 
Teil der Mindestkriterien fest, die erfüllt sein müssen, 
damit eine nachhaltige Ausrichtung geltend ge-
macht werden kann (vollständige Informationen zur 
ESG-Integration finden Sie stets in den Angebots­
unterlagen und regelmäßigen Berichten der Anlage- 
portfolios).

https://www.amundi.de/privatanleger/verantwortungsvolles-investieren-richtlinien-und-berichte
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4. Mindeststandards 
und Ausschlusspolitik

Im Rahmen seiner treuhänderischen Verantwortung hat Amundi Mindeststandards und Aus-
schlussrichtlinien zu kritischen Nachhaltigkeitsthemen festgelegt, die bei Verstößen spezifische 
Überwachungs- und Eskalationsverfahren auslösen, die zu Engagement, spezifischen Stimmrechts
maßnahmen (sofern zutreffend) oder zum Ausschluss führen können.

19   Bitte beachten Sie den Abschnitt „Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie“ im Anhang auf Seite 37.	
20   Sofern vom Kunden im Falle von dedizierten Portfolios nicht anders gewünscht.	
21   Siehe „Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie“ im Anhang auf Seite 37.	

Die Mindeststandards und Ausschlussrichtlinien von Amundi werden in unseren aktiv verwalteten Portfolios und 
passiven ESG-Produkten umgesetzt, sofern unsere Kunden nichts anderes wünschen und dies nicht gegen geltende 
Gesetze und Vorschriften verstößt, die deren Umsetzung verbieten. Der ESG- und Klimastrategieausschuss legt die 
Leitlinien der Mindeststandards und Ausschlussrichtlinien fest, und der ESG-Ratingausschuss validiert die Regeln 
für deren Umsetzung. Ausgeschlossene Emittenten19 werden im Portfoliomanagementsystem der Fondsmanager 
gekennzeichnet, und im Compliance-Tool werden Pre-Trade-Blocking-Kontrollen implementiert, um Käufe zu ver-
hindern, sofern nicht anders angegeben. Kontrollen der zweiten Ebene werden von den Risikoteams durchgeführt.

Für jedes neue Mandat oder jeden neuen Spezialfonds werden die Mindeststandards und Ausschlussrichtlinien von 
Amundi gemäß unseren vorvertraglichen Unterlagen umgesetzt, sofern vom Kunden nicht anders gewünscht.

Bei passiven Portfolios unterscheidet sich die Anwen-
dung der Mindeststandards und der Ausschlussrichtlinie 
zwischen ESG-Produkten und Nicht-ESG-Produkten:

	– Für passive ESG-Produkte: Alle20 ESG-ETFs und Index-
fonds unterliegen den Mindeststandards und Aus­
schlussrichtlinien von Amundi.

	– Für passive Nicht-ESG-Produkte: Die treuhänderische 
Pflicht und die regulatorische Verpflichtung im pas-
siven Management bestehen darin, einen Index so 
genau wie möglich nachzubilden. Daher muss der 
Portfoliomanager das vertragliche Ziel erfüllen, ein pas-
sives Engagement in Übereinstimmung mit dem nach-
gebildeten Index zu erzielen. Infolgedessen wenden 
Amundi-Indexfonds/ETFs, die Standard-Benchmarks 
(ohne ESG) nachbilden, keine systematischen Aus­
schlüsse über die regulatorischen Ausschlüsse  
hinaus an. Für Wertpapiere, die aufgrund der für 
das aktive Anlageuniversum von Amundi gelten-
den Mindeststandards und Ausschlussrichtlinien 
ausgeschlossen sind, aber in passiven Nicht-ESG-
Fonds enthalten sein könnten, hat Amundi jedoch 
sein Engagement und seine Stimmrechtsausübung 
verstärkt, was zu einer Ablehnung der Entlastung 
des Vorstands oder der Geschäftsführung oder 
der Wiederwahl des Vorsitzenden und einiger Ver­
waltungsratsmitglieder führen kann.

Bei Formelportfolios unterscheidet sich die Anwen-
dung der Mindeststandards und Ausschlussrichtlinien 
ebenfalls zwischen ESG-Formelprodukten und Nicht- 
ESG-Formelprodukten:

	– ESG-Formelfonds wenden die Mindeststandards und 
Ausschlussrichtlinien von Amundi an.

	– Nicht-ESG-Formel-Fonds wenden keine systemati- 
schen Ausschlüsse über die regulatorischen Aus­
schlüsse hinaus an21.

	– Die Mindeststandards und Ausschlussrichtlinien unter- 
scheiden zwischen Ausschlusskriterien für Unter- 
nehmen und Staaten. Die Kriterien für Unternehmen 
beziehen sich auf Aktivitäten und Praktiken von 
Unternehmen, die zum Ausschluss von Wertpapieren 
eines Unternehmens führen können. Die Kriterien für 
Staaten können zum Ausschluss von Staatsanleihen 
führen.
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4.1 Normative Ausschlüsse im Zusammenhang  
mit internationalen Konventionen

22  Übereinkommen von Ottawa vom 3. Dezember 1997 und Oslo vom 3. Dezember 2008, ratifiziert von 164 bzw. 103 Ländern (einschließlich der Länder der Euro-
päischen Union und ohne die Vereinigten Staaten) Stand: Juli 2018.	
23  Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Verwendung chemischer Waffen und über deren Vernichtung vom 13. Januar 1993.
24  Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über deren 
Vernichtung vom 26. März 1972.
25  Global Compact der Vereinten Nationen (UN Global Compact): „Ein Aufruf an Unternehmen, ihre Strategien und Geschäftstätigkeiten an universellen Prinzipien 
in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern.“
26  IPCC, 2022: Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. In: Klimawandel 2022: Eindämmung des Klimawandels. Beitrag der Arbeitsgruppe III zum 
Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. 
Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (Hrsg.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK und New York, NY, USA. 
doi: 10.1017/9781009157926.001.	

Amundi erkennt internationale Vorschriften an, die eine 
Beteiligung an umstrittenen Waffen verbieten. Daher 
schließt Amundi Emittenten aus, die an Waffen beteiligt 
sind, die durch die folgenden internationalen Rechts­
instrumente verboten sind:

	– Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, 
der Lagerung von oder Dienstleistungen für Anti­
personenminen und Streubomben beteiligt sind, die 
durch die Verträge von Ottawa und Oslo verboten 
sind22;

	– Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder 
der Lagerung von chemischen23 und biologischen24 
Waffen beteiligt sind.

Amundi stützt sich auf die Analyse eines vertrauens-
würdigen Drittanbieters, um die Beteiligung von Unter-
nehmen an den oben genannten Waffen zu ermitteln. 
Diese Ausschlüsse gelten für alle Strategien (aktive und 
passive), über die Amundi nach eigenem Ermessen ent-
scheiden kann.

Darüber hinaus erwartet Amundi von den Unterneh-
men, dass sie ihre grundlegenden Verpflichtungen in 
den Bereichen Menschen- und Arbeitsrechte, Umwelt-
schutz und Korruptionsbekämpfung überall dort erfül-
len, wo sie tätig sind, im Einklang mit den Prinzipien des 
UN Global Compact. Wir kontaktieren Unternehmen, 
die diese Anforderungen nicht erfüllen, und schließen 
die Unternehmen mit den schlimmsten Verstößen aus. 
Daher schließt Amundi aus:

	– Emittenten, die wiederholt und schwerwiegend ge-
gen einen oder mehrere der zehn Grundsätze des 
UN Global Compact25 verstoßen, ohne glaubwürdige 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Um zu bestimmen, welche Unternehmen einbezogen 
oder ausgeschlossen werden können, stützt sich Amundi 
unter anderem auf drei Drittanbieter, die Unternehmen 
mit potenziellen Risiken identifizieren. Amundi führt  
eigene Recherchen und Bewertungen durch.

Dieser Ausschluss gilt für alle aktiv verwalteten Strate-
gien und passiv verwalteten ESG-Strategien, über die 
Amundi nach eigenem Ermessen entscheiden kann.

4.2 Sektorrichtlinien 

4.2.1 Fossile Brennstoffe
A – Thermische Kohle 

Ziel und Umfang

Die Verbrennung von Kohle ist der größte Einzelver­
ursacher des vom Menschen verursachten Klima-
wandels26. Im Jahr 2016 hat Amundi eine spezielle 
Sektorpolitik für Kraftwerkskohle eingeführt, die zum 

Ausschluss bestimmter Unternehmen und Emittenten 
führte. Seitdem hat Amundi die Regeln und Schwellen-
werte seiner Sektorpolitik für Kraftwerkskohle schritt-
weise verschärft. 
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Der Ausstieg aus der Kohle ist für die Dekarbonisierung 
unserer Volkswirtschaften von entscheidender Bedeu-
tung. Aus diesem Grund hat sich Amundi verpflichtet, 
bis 2030 in den OECD- und EU-Ländern und bis 2040 
in Nicht-OECD-Ländern aus Investments in thermische 
Kohle auszusteigen. Im Einklang mit den Zielen für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) und 
dem Pariser Abkommen von 2015 basiert diese Strate-
gie auf Szenarien, die vom Sustainable Development 
Scenario der Internationalen Energieagentur (IEA), dem 
Climate Analytics Report und den Science Based Targets 
entwickelt wurden.

„Um weltweit Netto-Null-Emissionen zu errei
chen, müssen die Treibhausgasemissionen in den 
Wertschöpfungsketten der Unternehmen real 
reduziert werden, und nicht nur das Exposure 
gegenüber Emissionen in den Portfolios27“____         
� Science Based Targets initiative (SBTi) 

Im Einklang mit unserem Zeitplan für den Ausstieg aus 
der Nutzung von Kraftwerkskohle bis 2030/2040 bilden 
die folgenden Regeln und Schwellenwerte die Grund-
lage, anhand derer Unternehmen als zu stark exponiert 
eingestuft werden, um den Ausstieg aus thermischer 
Kohle im richtigen Tempo zu vollziehen.

Die Richtlinie gilt für alle Unternehmen, in die investiert 
wird, betrifft jedoch vor allem Bergbau-, Versorgungs- 
und Verkehrsinfrastrukturunternehmen. Diese Richtlinie 
gilt für alle aktiv verwalteten Strategien und passiv ver-
walteten ESG-Strategien, über die Amundi nach eige-
nem Ermessen entscheiden kann.

Nutzung unserer Rolle als Investoren, 
um Emittenten zum Ausstieg aus  
Kraftwerkskohle zu bewegen

Amundi hat Unternehmen, die in thermische Kohle in-
vestiert sind (basierend auf dem Umsatz) und in deren 
Portfolios Amundi investiert ist und die noch keine Poli-
tik zum Ausstieg aus thermischer Kohle veröffentlicht 
haben, die mit dem Zeitplan von Amundi für den Aus-
stieg bis 2030/2040 vereinbar ist, die Erwartungen von 
Amundi mitgeteilt.

Darüber hinaus bestehen die Eskalationsmaßnahmen 
von Amundi gegenüber Unternehmen, die entweder 
gemäß unserer Politik (siehe unten) aus dem aktiven 
Anlageuniversum von Amundi ausgeschlossen sind 

27  SBTi-Finance-Net-Zero-Foundations-paper.pdf	
28  MT = Millionen Tonnen	
29  Amundi führt eine Analyse durch, um die Qualität der Ausstiegspläne zu bewerten.	

oder über Richtlinien für Kraftwerkskohle verfügen, die 
Amundi als unzureichend angesehen werden. Diese Es-
kalationsmaßnahmen bestehen darin, gegen die Ent-
lastung des Vorstands oder der Geschäftsführung oder 
gegen die Wiederwahl des Vorsitzenden und einiger 
Verwaltungsratsmitglieder zu stimmen.

Ausschlüsse als Instrument zum Umgang 
mit nicht nachhaltigen Investments

Amundi schließt aus:
	– Bergbau-, Versorgungs- und Verkehrsinfrastruktur­
unternehmen, die genehmigte und in der Bauphase 
befindliche Kraftwerkskohleprojekte entwickeln.

Unternehmen mit Projekten im Bereich Kraftwerkskohle, 
die sich in früheren Entwicklungsstadien befinden, ein-
schließlich angekündigter, vorgeschlagener und vorläu-
fig genehmigter Projekte, werden jährlich überwacht.

Im Bereich Bergbau schließt Amundi Folgendes aus:
	– Unternehmen, die mehr als 20% ihrer Umsätze aus 
der Förderung von Kraftwerkskohle erzielen.

	– Unternehmen mit einer jährlichen Förderung von 
Kraftwerkskohle von 70 MT28 oder mehr.

Unternehmen, die als zu exponiert gelten, um aus der 
Kraftwerkskohle im notwendigen Tempo aussteigen zu 
können, schließt Amundi aus:

	– Alle Unternehmen, die mehr als 50% ihrer Umsätze aus 
der Förderung von Kraftwerkskohle und der Strom­
erzeugung aus Kraftwerkskohle erzielen.

	– Alle Unternehmen, die zwischen 20% und 50% ihrer 
Umsätze aus der Stromerzeugung aus Kraftwerks­
kohle und der Förderung von Kraftwerkskohle erzie-
len und deren Übergangspfad29 schlecht ist.

Umsetzung

Zur Bewertung des Engagements von Unternehmen in 
Kraftwerkskohle nutzt Amundi Kennzahlen zum Enga-
gement in fossilen Brennstoffen von Datenanbietern 
(Trucost und MSCI). Dadurch verfügen wir über eine 
breite Datenabdeckung aus einer Vielzahl von Quellen, 
die in unsere ESG-Analyse- und Ratingmethodik inte­
griert sind. Dies ermöglicht uns auch ein umfassende-
res Verständnis des Engagements von Unternehmen in 
Kraftwerkskohle und versorgt unsere Investmentteams 
mit zusätzlichen Erkenntnissen zu diesem Thema. Wenn 
beide Anbieter Daten zu Kraftwerkskohle für denselben 

https://sciencebasedtargets.org/resources/files/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf
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Emittenten vorlegen, verfolgen wir einen konservativen 
Ansatz, bei dem wir die Daten mit dem höchsten Ver-
brauch an Kraftwerkskohle der beiden Anbieter über-
nehmen. Es kann auch eine Due Diligence durchgeführt 
werden, um die von den Anbietern erhaltenen Informa-
tionen zu ergänzen oder zu hinterfragen.

30  https://e360.yale.edu/features/fracking-gas-chemicals-health-pennsylvania	
31  https://www.hrw.org/report/2014/05/14/tobaccos-hidden-children/hazardous-child-labor-united-states-tobacco-farming	

Um die Entwicklung neuer Kapazitäten für Kraftwerks-
kohle zu bewerten, führt Amundi eine jährliche Due 
Diligence durch, um die vom Anbieter und den Quel-
len erhaltenen Informationen zu ergänzen oder zu 
überprüfen.

 

B – Unkonventionelle fossile Brennstoffe

Ziel und Umfang 

Investments in Unternehmen, die weiterhin in hohem 
Maße von fossilen Brennstoffen abhängig sind, bergen 
zunehmend soziale, ökologische und wirtschaftliche  
Risiken. Einmal gefördert, unterscheiden sich Schieferöl, 
Schiefergas oder Ölsande nicht von Erdgas oder Erdöl, 
die sowohl im „Sustainable Development Scenario“ als 
auch im „NZE 2050 Scenario“ der IEA auch in den kom-
menden Jahren weiterhin zum globalen Energiemix 
beitragen werden. Die Exploration und Förderung von  
unkonventionellem Öl und Gas ist jedoch akuten Risiken 
in Bezug auf Klima (aufgrund potenziell höherer Methan-
emissionen – bei unsachgemäßer Bewirtschaftung – bei 
Schieferöl und Schiefergas und einer höheren Kohlen-
stoffintensität bei Ölsanden), ökologischen Risiken 
(Wassernutzung und -verschmutzung, induzierte Seis-
mizität und Luftverschmutzung) und potenziellen sozia-
len Risiken (öffentliche Gesundheit30) ausgesetzt.

Diese Richtlinie gilt für alle aktiv verwalteten Strategien 
und passiv verwalteten ESG-Strategien, über die Amundi 
nach eigenem Ermessen entscheiden kann.

Ausschlüsse als Instrument zum Umgang 
mit nicht nachhaltigen Investments

Amundi schließt Unternehmen aus, deren Tätigkeit zu 
mehr als 30% ihres Umsatzes mit der Exploration und 
Förderung von unkonventionellem Öl und Gas (ein-
schließlich Schieferöl, Schiefergas und Ölsand) ver­
bunden ist.

Umsetzung

Zur Bewertung des Engagements von Unternehmen in 
unkonventionellen fossilen Brennstoffen nutzt Amundi 
Kennzahlen von Datenanbietern (MSCI und Sustainaly-
tics). Dadurch können wir eine große Datenabdeckung 
aus einer Vielzahl von Quellen in unsere ESG-Analyse- 
und Ratingmethodik integrieren. Dies ermöglicht uns 
auch ein umfassenderes Verständnis des Engagements 
von Unternehmen in unkonventionellen fossilen Brenn-
stoffen und versorgt unsere Investmentteams mit zu-
sätzlichen Erkenntnissen zu diesem Thema.

Es können auch Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt 
werden, um die von den Anbietern erhaltenen Informa-
tionen zu ergänzen oder zu hinterfragen.

4.2.2 Tabak

Ziel und Umfang 

Neben den negativen Auswirkungen von Tabak auf die 
öffentliche Gesundheit, ist seine Wertschöpfungskette 
auch mit Menschenrechtsverletzungen und spezifischen 
Gesundheitsrisiken für die Beschäftigten verbunden, 
was erhebliche Folgen für die Umwelt und erhebliche 
wirtschaftliche Kosten mit sich bringt (nach Schätzun-
gen der Weltgesundheitsorganisation weltweit mehr als 
1 Billion US-Dollar pro Jahr31).

Im Mai 2020 hat Amundi die Tobacco-Free Finance 
Pledge unterzeichnet.

Amundi begrenzt das ESG-Rating von Emittenten, die in 
der Wertschöpfungskette des Tabaksektors tätig sind, 
und hat eine Ausschlusspolitik für Unternehmen fest-
gelegt, die Zigaretten herstellen. Diese Richtlinie gilt für 
den gesamten Tabaksektor, einschließlich Zulieferer,  
Zigarettenhersteller und Einzelhändler.

Diese Richtlinie gilt für alle aktiv verwalteten Strategien 
und passiv verwalteten ESG-Strategien, über die Amundi 
nach eigenem Ermessen entscheiden kann.

https://e360.yale.edu/features/fracking-gas-chemicals-health-pennsylvania
https://www.hrw.org/report/2014/05/14/tobaccos-hidden-children/hazardous-child-labor-united-states-tobacco-farming
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ESG-Rating von Unternehmen  
mit Tabakaktivitäten

Das ESG-Rating (von A bis G) des Tabaksektors ist auf E 
begrenzt. Diese Richtlinie gilt für Unternehmen, die in 
der Produktion, Lieferung und dem Einzelhandel von 
Tabak tätig sind (Anwendungsschwellen: Umsatz über 
10%).

Ausschlüsse als Instrument zum Umgang 
mit nicht nachhaltigen Investments 

Amundi schließt Unternehmen aus, die vollständige 
Tabakprodukte herstellen (Anwendungsschwellen: Um-
satz über 5%), einschließlich Zigarettenhersteller, da 
kein Produkt als frei von Kinderarbeit angesehen wer-
den kann.

Diese Richtlinie gilt für alle aktiv verwalteten Strategien 
und passiv verwalteten ESG-Strategien, über die Amundi 
nach eigenem Ermessen entscheiden kann.

Nutzung unserer Rolle als Investoren, 
um Einfluss auf Emittenten zu nehmen

In Bezug auf die verbleibenden Investitionen in Unter-
nehmen, die unter den Anwendungsbereich unserer 
Ausschlusspolitik fallen (siehe oben), besteht unsere 
Politik darin, gegen die Entlastung des Vorstands oder 
der Geschäftsführung oder gegen die Wiederwahl des 
Vorsitzenden und bestimmter Verwaltungsratsmitglie-
der zu stimmen.

Umsetzung

Zur Bewertung von Unternehmen nutzt Amundi MSCI 
als Datenlieferanten.

4.2.3 Waffen
Über die in Abschnitt 4.1 festgelegten normativen Ausschlüsse hinaus schließt Amundi die folgenden Waffen aus:

A – Waffen mit abgereichertem Uran

Ziel und Umfang

Obwohl sie nicht durch internationale Verträge verbo-
ten oder eingeschränkt sind, gelten Waffen mit abgerei-
chertem Uran als Ursache für die Freisetzung chemisch 
toxischer und radioaktiver Partikel, die eine langfristige 
Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesund-
heit darstellen. Daher schließt Amundi Emittenten aus, 
die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze (definiert als 
mehr als 5% der Gesamtumsätze) aus der Herstellung 
oder dem Verkauf von Waffen mit abgereichertem Uran 
erzielen.

Diese Richtlinie gilt für alle aktiv verwalteten Strategien 
und passiv verwalteten ESG-Strategien, über die Amundi 
nach eigenem Ermessen entscheiden kann. 

Umsetzung

Zur Bewertung des Risikos von Unternehmen nutzt 
Amundi ISS ESG als Datenlieferanten. ESG-Analysten 
führen ergänzende Analysen durch. Der ESG-Ratingaus-
schuss wird informiert und validiert Ergänzungen der 
Ausschlussliste von Amundi.

B – Kernwaffen

Ziel und Umfang

Wie im Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen (NPT) festgestellt, würde „die Verbreitung von Kern-
waffen die Gefahr eines Kernwaffenkrieges erheblich er-
höhen“ und ein solcher Krieg könnte „eine Verwüstung 
über die gesamte Menschheit bringen“. Folglich besteht 
„die Notwendigkeit, alle Anstrengungen zu unterneh-
men, um die Gefahr eines solchen Krieges abzuwenden, 

und Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Völker zu ergreifen“: Der grundlegende Zweck von  
Kernwaffen sollte eindeutig in der Abschreckung und 
im äußerst vorsichtigen Handel liegen.

Diese Politik gilt für alle aktiv verwalteten Strategien und 
passiv verwalteten ESG-Strategien, über die Amundi 
nach eigenem Ermessen entscheiden kann.
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Ausschlüsse als Instrument zum 
Umgang mit nicht nachhaltigen 
Investments

Amundi beschränkt Investitionen in Unternehmen, die 
an der Herstellung von wesentlichen Komponenten 
für Kernwaffen oder speziellen Komponenten beteiligt 
sind. Emittenten kommen für einen Ausschluss in Be-
tracht, wenn sie mindestens eines der folgenden drei 
Kriterien erfüllen:

	– Sie sind an der Herstellung, dem Verkauf oder der 
Lagerung von Kernwaffen von Staaten beteiligt, 
die nicht Vertragsparteien des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen sind, sowie von 
Staaten, die den Vertrag über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen unterzeichnet haben, aber nicht Mit­
glieder der NATO sind.

32  Die Internationale Charta der Menschenrechte besteht aus den fünf zentralen Menschenrechtsverträgen der Vereinten Nationen, die dazu dienen, die Grund-
freiheiten zu fördern und die grundlegenden Menschenrechte aller Menschen zu schützen.	

	– Sie sind an der Herstellung von Atomsprengköpfen 
und/oder kompletten Atomraketen beteiligt sowie an 
der Herstellung von Komponenten, die speziell für die 
ausschließliche Verwendung in Kernwaffen entwickelt 
und/oder erheblich modifiziert wurden.

	– Sie erzielen mehr als 5% ihrer Gesamtumsätze aus 
der Herstellung oder dem Verkauf von Kernwaffen, 
ausgenommen Einnahmen aus dem Besitz und aus 
Komponenten mit doppeltem Verwendungszweck so-
wie aus Trägersystemen.

Umsetzung

Zur Bewertung des Engagements von Unternehmen 
nutzt Amundi MSCI und ISS ESG als Datenanbieter. ESG-
Analysten führen eine ergänzende Analyse durch. Der 
ESG-Ratingausschuss wird informiert und validiert Er-
gänzungen zur Ausschlussliste von Amundi.

4.3 Ausschluss von Staatsanleihen
Zusätzlich zu den Ausschlusskriterien für Unternehmen 
schließt Amundi Staatsanleihen bestimmter Länder aus. 
Zur Identifizierung dieser Länder verwendet Amundi 
ein eigenes Ausschlusskriterien-Framework.

Zunächst wählen wir Länder aus der Sanktionsliste der 
Europäischen Union (EU) aus, deren Vermögenswerte 
eingefroren sind. Anschließend nutzen wir unseren 
ESG-Datenanbieter Verisk Maplecroft, der einen „Trade 
Sanction Index“ bereitstellt. Dieser Index bewertet die 
von den Vereinigten Staaten und/oder der EU gegen 

ein Land oder einen staatlichen Akteur verhängten Be-
schränkungen in den folgenden Bereichen: (i) Finanz-
beschränkungen und Einfrieren von Vermögenswerten, 
(ii) Beschränkungen des Handels und der Dienstleistun-
gen, (iii) Waffenbeschränkungen und (iv) Reisebeschrän-
kungen und Einreiseverbote. Länder mit den niedrigs-
ten Bewertungen (d.h. dem höchsten Sanktionsniveau) 
werden für den Ausschluss identifiziert. Nach dieser 
formellen Überprüfung werden die auszuschließenden 
Länder vom ESG-Rating-Ausschuss validiert.

4.4 Menschenrechtspolitik 
Der Schutz der Menschenrechte trägt dazu bei, gesell-
schaftliche Ungleichheiten zu beseitigen und eine sta-
bile und robuste Gesellschaft zu fördern. Wir sind uns 
bewusst, dass Unternehmen und Regionen bei der 
Verankerung der Menschenrechte in ihrer Geschäfts-
tätigkeit unterschiedliche Reifegrade aufweisen kön-
nen. Als Mindeststandard und im Einklang mit dem UN 
Global Compact sehen wir die Notwendigkeit an, die 
Menschenrechtsgrundsätze der International Bill of 
Rights32 und der Erklärung der Internationalen Arbeits-
organisation über grundlegende Prinzipien und Rechte 
bei der Arbeit zu achten. Als verantwortungsbewusster 

Vermögensverwalter bewerten wir, wie die Unterneh-
men, in die wir investieren, Menschenrechte berück-
sichtigen und mit Menschenrechtsverletzungen in ihrer 
Geschäftstätigkeit umgehen.

Ziel und Umfang

Amundi hält es für notwendig, dass Unternehmen aller 
Branchen eine Strategie entwickeln, um die Achtung der 
Menschenrechtsgrundsätze sowohl in ihren direkten als 
auch in ihren indirekten Tätigkeiten sicherzustellen.
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Die Menschenrechtspolitik von Amundi konzentriert 
sich auf den Dialog mit Unternehmen über den Schutz 
und die Förderung der Achtung der Menschenrechte (in 
der direkten Geschäftstätigkeit und entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette), indem sichergestellt wird, 
dass Unternehmen die notwendigen Schritte unter-
nehmen, um erhebliche Menschenrechtsrisiken in ihrer 
globalen Geschäftstätigkeit zu identifizieren, Verstöße 
zu verhindern, bevor sie auftreten, und wirksame Ab-
hilfemaßnahmen zu ergreifen oder zu fördern, wenn 
Probleme festgestellt werden. Unternehmen, die als 
besonders gefährdet identifiziert wurden, weil sie über 
keine ausreichenden Prozesse oder Offenlegungen ver-
fügen, sowie Unternehmen, die mit Menschenrechts-
kontroversen konfrontiert sind, werden überwacht. Alle 
Unternehmen aus dieser Fokusliste werden zu Verbes-
serungen aufgefordert. Wenn das Engagement schei-
tert, können wir eine Eskalationsstufe einleiten, um an-
gemessene Abhilfemaßnahmen zu fördern. Wenn ein 
Emittent schwerwiegende und wiederholte Verstöße 
ohne angemessene Abhilfemaßnahmen begeht, kann 
die Eskalation zum Ausschluss führen (Verstoß gegen 
den UN Global Compact).

Diese Richtlinie gilt für alle aktiv verwalteten Strategien 
und passiv verwalteten ESG-Strategien, über die Amundi 
nach eigenem Ermessen entscheiden kann. Engage-
ment und Stimmrechtsausübung werden bei allen Stra-
tegien angewendet.

ESG-Rating von Unternehmen  
mit Menschenrechtsrisiken

Zur Bewertung und Überwachung des Verhaltens von 
Emittenten im Bereich Menschenrechte stützen wir uns 
auf interne Research-Tools. Unser proprietäres ESG- 
Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der von 
unseren Datenanbietern zur Verfügung gestellten Men-
schenrechtsdaten. ESG-Analysten überwachen außer-
dem Kontroversen, um Menschenrechtsverletzungen 
von Unternehmen zu identifizieren, wobei sie eine Viel-
zahl von Quellen nutzen. Bei Emittenten, die mit Kontro-
versen konfrontiert sind und keine zufriedenstellenden 
Abhilfemaßnahmen ergriffen haben oder bei denen 
das Engagement keine Ergebnisse gebracht hat, wen-
det Amundi Abweichungen von den relevanten Krite-
rien des ESG-Scores an und kann eine Eskalation durch 
Stimmrechtsverhalten bis hin zum Ausschluss vorneh-
men, wenn das Verhalten des Emittenten als Verstoß 
gegen den UN Global Compact angesehen wird.

Nutzung unserer Rolle als Investoren, 
um Einfluss auf Emittenten zu nehmen

Unser Engagement im Bereich Menschenrechte verfolgt 
einen zweigleisigen Ansatz. Erstens wollen wir proaktiv 
mit Unternehmen zusammenarbeiten, um Menschen-
rechtsrisiken zu identifizieren und zu managen. Zwei-
tens können wir reaktiv handeln, wenn es zu Verstößen 
oder Vorwürfen kommt. Wir wollen Menschenrechtsrisi-
ken angehen, indem wir Unternehmen dazu ermutigen, 
ihre Risiken anzuerkennen und konkrete Maßnahmen 
zu ergreifen, um Probleme zu vermeiden und zu lösen, 
falls sie auftreten. Wir führen Dialoge, um Unterneh-
men zu ermutigen, ihre Menschenrechtsrichtlinien und 
-prozesse zu stärken. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, 
dass die Menschenrechtspraktiken von Unternehmen 
über die Berichterstattung und die Einhaltung von Vor-
schriften hinausgehen und positive und greifbare Aus-
wirkungen haben. Durch unsere Engagement-Aktivi-
täten möchten wir den Markt dabei unterstützen, Best 
Practices zu identifizieren und zu übernehmen.

Wenn ein Missbrauch auftritt (oder wenn glaubwürdige 
Vorwürfe erhoben werden), setzen wir uns dafür ein, 
dass die Unternehmen wirksame Abhilfemaßnahmen 
für die Betroffenen ergreifen und ihre Prozesse verbes-
sern, um eine Wiederholung zu verhindern. Als Investor 
sehen wir Engagement als eine konkrete Möglichkeit, 
um sicherzustellen, dass Unternehmen lernen und sich 
verbessern. Wenn das Engagement erfolglos bleibt, er-
mitteln wir eine geeignete Eskalationsmöglichkeit.

Umsetzung

Um zu beurteilen, wie die Unternehmen, in die Amundi 
investiert, Menschenrechte berücksichtigen und mit 
Menschenrechtsverletzungen in ihrer Geschäftstätig-
keit umgehen, nutzt Amundi verschiedene Quellen, da-
runter auch seine traditionellen Datenanbieter. Die In-
tegration in den ESG-Score, das Engagement und mög-
liche Eskalationen durch Stimmrechtsverhalten oder 
Ausschlüsse (Verstoß gegen den UN Global Compact) 
erfolgen gemäß den in diesem Dokument beschriebe-
nen Prozessen.
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4.5 Richtlinie zu Biodiversität und Ökosystem- 
leistungen

33  Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr 427.000 Menschen aufgrund des Rückgangs der Bestäuber: Environmental Health Perspectives, 2022.	
34  Der Klimawandel wird bereits durch die bestehenden Richtlinien von Amundi zu Kraftwerkskohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen berücksichtigt. 
Invasive Arten, die von der zwischenstaatlichen Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES) als fünfte Hauptursache für den Verlust der bio-
logischen Vielfalt angesehen werden, werden aufgrund fehlender geeigneter Daten noch nicht ausdrücklich in der Richtlinie behandelt.
	

Biodiversität und Ökosystemleistungen bilden die Grund-
lage unserer Gesellschaften und der Weltwirtschaft. Die 
Wissenschaft hat eindeutig nachgewiesen, dass diese 
Biodiversität gefährdet ist und dass dringende Maß-
nahmen erforderlich sind, um ihren Verlust zu stoppen 
und umzukehren. Der Schutz der Biodiversität trägt 
auch dazu bei, andere ökologische Herausforderungen 
wie den Klimawandel und soziale Herausforderungen 
zu bewältigen. Die Lebensgrundlagen, das Einkommen, 
die sozialen Bedürfnisse und die Gesundheit33 der Men-
schen können von natürlichen Ressourcen abhängig 
sein, sodass der Verlust der Biodiversität erhebliche Aus-
wirkungen darauf haben kann. Im weiteren Sinne spie-
len Biodiversität und Ökosystemleistungen eine wesent-
liche Rolle für die Erreichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung.

Als verantwortungsbewusstem Vermögensverwalter 
sind uns die Auswirkungen der Biodiversität und da-
mit auch ihres Schutzes und ihrer Wiederherstellung 
auf den Wert unserer Investments bewusst. Im Jahr 
2021 hat Amundi den „Finance for Biodiversity Pledge“ 
unterzeichnet.

Ziel und Umfang 

Die Biodiversitätsrichtlinie von Amundi zielt darauf ab, 
die bisherigen Aktivitäten von Amundi im Bereich Bio-
diversität zusammenzufassen und in einer übergreifen-
den Politik zu bündeln. Diese Politik konzentriert sich 
auf die vier Hauptursachen für den Verlust der biologi-
schen Vielfalt: Veränderungen der Land- und Meeres-
nutzung, Klimawandel, Umweltverschmutzung sowie 
Nutzung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen34.

Die Richtlinie konzentriert sich auf Unternehmen, die 
besonders in Aktivitäten, welche die Biodiversität be-
einträchtigen, involviert sind, und die über keine ausrei-
chenden Prozesse oder Offenlegungen verfügen. Sie gilt 
für Emittenten mit Aktivitäten, die potenziell kritische 
Auswirkungen auf Wasser, umstrittene Land- oder Mee-
resnutzung (Abholzung und Entwaldung, Tiefseeberg-
bau, andere umstrittene Land- oder Meeresnutzungen) 

haben, sowie für Emittenten, die umstrittene Umwelt-
verschmutzung (Einwegkunststoffe, Pestizide und an-
dere gefährliche Chemikalien) verursachen. Mit allen 
identifizierten Unternehmen wird zusammengearbeitet, 
um Verbesserungen anzustoßen.

Die im Folgenden angeführten Obergrenzen gelten für 
alle aktiv relevanten verwalteten Strategien. Potenzielle 
Ausschlüsse gelten für aktiv verwaltete Strategien und 
passiv verwaltete ESG-Strategien, über die Amundi nach 
eigenem Ermessen entscheiden kann. Engagement 
und Stimmrechtsausübung werden für alle Strategien 
angewendet. 

ESG-Rating von Unternehmen,  
die Biodiversitätsrisiken ausgesetzt sind

Zur Bewertung und Überwachung des Verhaltens von 
Emittenten im Hinblick auf die Biodiversität stützt sich 
Amundi auf interne Research-Tools. Das proprietäre 
ESG-Rating-Tool bewertet Emittenten anhand der ver-
fügbaren Umweltinformationen von Datenanbietern. 
ESG-Analysten überwachen außerdem anhand einer 
Vielzahl von Quellen Kontroversen, um schwerwiegende 
Umweltschäden zu identifizieren, die sich negativ auf 
die Biodiversität auswirken.

Unternehmen können entweder aufgrund der Art ihrer 
Aktivitäten (z.B. im Zusammenhang mit Risiken der 
Entwaldung und der Umwandlung von Ökosystemen 
bei Rohstoffen) oder aufgrund des Standorts ihrer Ge-
schäftstätigkeit (oder ihrer Lieferkette) in biodiversitäts-
empfindlichen Gebieten Auswirkungen auf die Biodiver-
sität haben.

Für Emittenten mit Aktivitäten, die erhebliche Auswir­
kungen auf die Biodiversität haben und deren Risiko­
management unzureichend ist, wendet Amundi Ober-
grenzen (E oder F) für die relevanten Kriterien des 
ESG-Ratings an. Das Fehlen geeigneter Prozesse oder 
Offenlegungen kann ebenfalls eine Begrenzung der 
biodiversitätsbezogenen Kriterien des ESG-Ratings recht- 
fertigen.
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Nutzung unserer Rolle als Investoren, 
um Einfluss auf Emittenten zu nehmen

Amundi führt einen Dialog mit allen Unternehmen aus 
der Fokusliste sowie mit Emittenten, für die Biodiversi-
tät als relevant erachtet wird. Wir arbeiten mit Unter-
nehmen sowohl in ihrer direkten Geschäftstätigkeit als 
auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu-
sammen, um sie zu einer besseren Integration von Bio-
diversität und Ökosystemleistungen in ihre Strategien 
zu bewegen. Dieser Dialog verfolgt einen zweigleisigen 
Ansatz. Erstens wollen wir proaktiv mit Unternehmen 
zusammenarbeiten, um Risiken für die Biodiversität und 
Ökosysteme zu identifizieren und zu managen. Zwei-
tens können wir reaktiv handeln, wenn es zu Missbräu-
chen oder Vorwürfen kommt. In diesem Fall würden wir 
uns dafür einsetzen, dass die Unternehmen geeignete 
Maßnahmen zur wirksamen Abhilfe ergreifen.

Amundi möchte Risiken im Zusammenhang mit Bio­
diversität und Ökosystemleistungen angehen, indem 
es Unternehmen dazu ermutigt, ihre Exposition gegen-
über solchen Risiken anzuerkennen und konkrete Maß-
nahmen zu ergreifen, um Probleme zu vermeiden und 
zu beheben, sollten sie auftreten. Darüber hinaus enga-
gieren wir uns je nach Situation direkt oder in Zusam-
menarbeit mit anderen Investoren.

Wenn das Engagement scheitert oder die Maßnahmen/
der Sanierungsplan der Emittenten unzureichend er-
scheinen, können wir eine Eskalationsstufe bis hin zum 
Ausschluss aus dem aktiven Anlageuniversum einlei-
ten, d. h. aus allen aktiven Anlagestrategien, über die 
Amundi nach eigenem Ermessen entscheiden kann. 
Die Eskalationsstufen umfassen (in keiner bestimmten 
Reihenfolge) negative Überstimmungen bei einem oder 
mehreren Kriterien, Fragen auf Hauptversammlungen, 
Abstimmungen gegen die Geschäftsführung, öffentli-
che Erklärungen, ESG-Rating-Obergrenzen und schließ-
lich den Ausschluss, wenn die Angelegenheit kritisch ist 
(siehe Engagement-Richtlinie).

Umsetzung

Um die Auswirkungen von Emittenten auf den Verlust 
der biologischen Vielfalt zu bewerten, nutzt Amundi ver-
schiedene Informationsquellen, darunter auch seine 
traditionellen Datenanbieter. Die Integration in die ESG-
Scores, das Engagement, mögliche Eskalationen durch 
Abstimmungen oder Ausschlüsse erfolgen gemäß den 
in diesem Dokument beschriebenen Prozessen.
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5. Stewardship: ein wichtiger
Pfeiler unserer Strategie

5.1 Ziele und Grundsätze
Stewardship-Aktivitäten sind neben der systematischen 
Integration von ESG-Kriterien in die Investments ein 
zentraler Bestandteil der Philosophie von Amundi im 
Bereich verantwortungsbewusstes Investieren. Durch 
seine Stewardship-Aktivitäten, zu denen sowohl En-
gagement als auch Stimmrechtsausübung gehören, 
ist Amundi bestrebt, seiner Rolle als verantwortungs-
bewusster Investor gerecht zu werden und den Wert­
erhalt der Vermögenswerte über einen langen Zeitraum 
hinweg zu bewahren. Wir sind davon überzeugt, dass 
Stewardship und wirksames Engagement eine wich-
tige Rolle bei der Schaffung einer soliden, nachhaltigen 
und inklusiven Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen 
spielen.

Stewardship ist bei Amundi ein Knotenpunkt, der unsere 
Research-, Rating- und Abstimmungsaktivitäten mit­
einander verbindet und als Eckpfeiler unseres Ansatzes 
und unserer Strategie für verantwortungsbewusstes  
Investieren dient. Das Engagement kann entweder von 
Finanzanalysten oder von Portfoliomanagern wahr-
genommen werden. In allen Fällen gewährleistet das 
ESG-Research-, Engagement- und Abstimmungs-Team 
die Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und Qualität dieser 
Engagements.

Unsere proaktive Engagement-Politik zielt darauf ab, 
das mittel- bis langfristige Risiko-Rendite-Profil unse-
rer Portfolios zu verbessern. Dabei haben wir folgende 
Ziele:

	– Bessere Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken durch 
einen Beitrag zur Verbreitung von Best Practices,  
indem wir eine bessere Integration von Nachhal­
tigkeit in die Governance, die Betriebsabläufe und  
die Geschäftsmodelle unserer Portfoliounternehmen 
fördern.

	– Besserer Umgang mit Auswirkungen auf Nach­
haltigkeitsfaktoren durch die Auslösung positiver 
Veränderungen hinsichtlich der Art und Weise, wie 
die Unternehmen, in die wir investieren, ihre eigenen 
Auswirkungen auf bestimmte Themen bewältigen, 
die für die Nachhaltigkeit unserer Wirtschaft von ent-
scheidender Bedeutung sind.

	– Unterstützung des mittel- und langfristigen Wachs­
tums unserer Portfoliounternehmen, indem wir sie 
dazu bewegen, ihren eigenen profitablen Übergang 
zu robusten nachhaltigen Geschäftsmodellen zu voll- 
ziehen und ihre Investitionen in Capex/F&E anzu- 
passen.

Amundi betrachtet die Stimmrechtsausübung als inte-
gralen Bestandteil seiner Anlageverwaltungsaufgaben. 
Sie spielt eine grundlegende Rolle bei den Bemühungen 
von Amundi, den Wert der Investments seiner Kunden 
zu steigern. Daher ist unsere Stimmrechtsausübung 
ein fester Bestandteil unserer Stewardship-Aktivitäten. 
Unzureichende Verbesserungen nach einem aktiven  
Engagement können zu einer negativen Stimmabgabe 
führen. Engagements werden auch durch unsere 
Stimmrechtsausübung ausgelöst, um Emittenten und 
ihre Vorstände zu ermutigen, Nachhaltigkeit und lang-
fristige Perspektiven besser in die strategische Planung 
ihres Unternehmens zu integrieren.

Unsere Abstimmungsrichtlinie stellt folgende Anforde- 
rungen:

	– Einen verantwortungsbewussten, diversifizierten und 
gut funktionierenden Verwaltungsrat

	– Für die Unternehmensführung und den Verwaltungs­
rat von Unternehmen, sich mit ökologischen und so-
zialen Herausforderungen auseinanderzusetzen.

	– Sicherstellung, dass Vorstände und Unternehmen an-
gemessen positioniert und vorbereitet sind, um den 
Übergang zu einer robusten, nachhaltigen, integra­
tiven und kohlenstoffarmen Wirtschaft zu bewältigen.

Die passiven Strategien profitieren von derselben Enga-
gement-Politik und Stimmrechtspolitik.
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5.2.2 Eskalation des Engagements

35  Ausführlichere Informationen zum Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie finden Sie im Anhang auf Seite 36.	
36  UNGP (UN Global Compact) https://unglobalcompact.org/	

Wir suchen einen konstruktiven Dialog, um Verände-
rungen voranzutreiben und diejenigen zu unterstüt-
zen, die bereits positive Ergebnisse erzielen. Wenn das 
Engagement scheitert oder der Verbesserungsplan 
des Emittenten unzureichend erscheint, leiten wir eine  
Eskalation ein, die zum Ausschluss führen kann35. Eska­
lationsmaßnahmen umfassen (in keiner bestimmten 
Reihenfolge): negative Überstimmungen bei einem 
oder mehreren Kriterien des ESG-Scores, Fragen auf 
Hauptversammlungen, Abstimmungen gegen das Mana
gement, öffentliche Erklärungen, Begrenzung des ESG-
Scores und letztendlich den Ausschluss, wenn die Ange-
legenheit kritisch ist.

Eskalationsmaßnahmen im Rahmen unserer Abstim-
mungsaktivitäten: Wenn wir Beteiligungen an Themen 
halten, die kritisch sind (Klima, Erhaltung des Natur­
kapitals einschließlich Biodiversität, soziale und andere 
Nachhaltigkeitsfaktoren oder -risiken, schwerwiegende 
Kontroversen und/oder Verstöße gegen die Grundsätze 
des UN Global Compact36), oder wenn keine Antworten 

auf Fragen zum Engagement im Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeitsfaktoren vorliegen, kann Amundi be-
schließen, gegen die Entlastung des Vorstands oder der 
Geschäftsführung oder gegen die Wiederwahl des Vor-
sitzenden und bestimmter Verwaltungsratsmitglieder 
zu stimmen.

Ein gescheitertes Engagement kann sich direkt auf die 
Höhe des Kapitals, das in ein Unternehmen investiert 
wird, auswirken. ESG-Analysten können die entspre-
chenden Kriterien im ESG-Score herabstufen, und wenn 
das Problem schwerwiegend ist, kann dies zu einer  
Herabstufung des gesamten ESG-Scores führen. Amundi 
hat sich verpflichtet, ESG-Kriterien in den Anlagepro-
zess aktiv verwalteter offener Fonds zu integrieren, 
mit dem Ziel, zusätzlich zu den finanziellen Zielen die 
durchschnittlichen ESG-Scores des Portfolios über dem 
durchschnittlichen ESG-Score des jeweiligen Anlageuni-
versums zu halten. Eine negative Übersteuerung der 
ESG-Scores kann daher die Fähigkeit von Amundi ein-
schränken, in den Emittenten zu investieren.

5.3 Stimmrechtsvertretung
Amundi betrachtet die Ausübung des Stimmrechts als 
integralen Bestandteil seiner Anlageverwaltungsaufga-
ben. Sie spielt eine grundlegende Rolle bei den Bemü-
hungen von Amundi, den Wert der Investments seiner 
Kunden zu steigern. Wir sind davon überzeugt, dass 
eine solide Unternehmensführung in jedem Unterneh-
men, in das wir investieren, die Grundlage für langfris-
tigen Erfolg bildet, indem Strategie, Finanzergebnisse, 
Risiken, Kapitalstruktur und relevante Umwelt- und  
Sozialaspekte effektiv gesteuert werden.

Die Stimmrechtsausübung durch Amundi erfolgt bei 
Aktien, die in kollektiven Anlageinstrumenten gehalten 
werden, für die Amundi als Verwaltungsgesellschaft 
fungiert, sowie in Fällen, in denen institutionelle Kun-
den ihr Stimmrecht im Rahmen von Mandaten übertra-
gen haben.

Amundi hat eine universelle Grundlage für seine Stimm-
rechtspolitik definiert, die auf den grundlegenden  
Governance-Prinzipien und Aktionärsrechten basiert, 
deren weltweite Anwendung und Einhaltung Amundi 
erwartet. Die Stimmrechtspolitik wird jährlich über-
prüft, wobei die Erfahrungen aus der vorangegangenen  
Periode sowie regulatorische Änderungen, Marktent-
wicklungen und international anerkannte Best Practices 
berücksichtigt werden.

Die Stimmrechtspolitik ist auf der Website von Amundi 
öffentlich zugänglich. 

https://unglobalcompact.org/
https://www.amundi.de/privatanleger/verantwortungsvolles-investieren-richtlinien-und-berichte
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6. Integration von 
Nachhaltigkeit 
in unsere Investmentprozesse

6.1 Allgemeiner Ansatz 

37  oder eine andere Form der verbindlichen Integration des ESG-Ratings in den Anlageprozess	

Amundi ist davon überzeugt, dass die Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten in die Portfoliomanagement-
strategien ein Treiber für die langfristige finanzielle Per-
formance ist. Daher ist Amundi ein zuverlässiger Partner 
für seine Kunden, indem es die Grundsätze des verant-
wortungsbewussten Investierens in einer Weise umsetzt, 
die mit seinen treuhänderischen Pflichten im Einklang 
steht. Amundi ist bestrebt, branchenführende Anlage-
lösungen zu entwickeln und Dienstleistungen und Bera-
tung anzubieten, die unserer Meinung nach den Anlage-
bedürfnissen und -profilen unserer Kunden am besten 
entsprechen und gleichzeitig deren Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen widerspiegeln.

Daher hat Amundi ein umfassendes und diversifiziertes 
Angebot entwickelt, um den spezifischen Bedürfnissen 
und Nachhaltigkeitspräferenzen der Anleger gerecht zu 

werden. Es deckt alle Arten des Managements ab: aktives 
Management, passives Management, Real Assets, struk-
turierte Lösungen und alternatives Management. Es bie-
tet Expertise in allen geografischen Regionen und in ver-
schiedenen Rechtsformen. Dieses Managementangebot 
ist in offenen Fonds oder über Spezialfonds und Mandate 
verfügbar. Die Spezialfonds und Mandate können an die 
spezifischen und regulatorischen Anforderungen der 
Kunden angepasst werden.

Portfoliomanager und Anlageanalysten aller Anlageplatt-
formen haben jederzeit Zugriff auf die ESG-Bewertungen 
der Emittenten sowie auf andere relevante Analysen und 
Kennzahlen. So können Fondsmanager Nachhaltigkeits-
risiken und negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren in ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen 
und die Kernrichtlinien von Amundi anwenden.

6.2  Aktiv verwaltete Anlageprodukte
Entsprechend der Überzeugung von Amundi, dass die 
Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Port­
foliomanagementstrategien ein Treiber für die lang-
fristige finanzielle Performance ist, weisen aktiv ver-
waltete offene Fonds explizite Merkmale auf, die darauf 
abzielen, Nachhaltigkeitsrisiken und negative Auswir-
kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu steuern und 
Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, die keine 
guten Governance-Praktiken anwenden. Viele weitere 
Produkte legen einen stärkeren Fokus auf das Manage-
ment von Nachhaltigkeitsrisiken und die Integration 
von Nachhaltigkeitsfaktoren in ihre Anlageprozesse 
oder verfolgen zusätzliche Nachhaltigkeitsziele.

Mit dem Ziel, sowohl die regulatorischen Anforderun-
gen zu erfüllen als auch die höchsten Transparenzstan-
dards einzuhalten, um unseren Kunden dabei zu hel-
fen, die Produkte zu finden, die ihren Anlagezielen und 
Nachhaltigkeitspräferenzen am besten entsprechen, 
hat Amundi sein Produktangebot in vier Hauptprodukt-
kategorien gegliedert:

	– Standard: Fonds, die in alle Wirtschaftstätigkeiten in­
vestieren, die den Mindeststandards und Ausschluss­
richtlinien von Amundi entsprechen, und einen 
Rating-Upgrade-Ansatz anwenden, bei dem das ESG- 
Rating des Portfolios höher ist als das des Anlage- 
universums37.
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	– Select: Fonds, die in alle Wirtschaftstätigkeiten inves- 
tieren, die den Mindeststandards und Ausschluss­
richtlinien von Amundi entsprechen, und die einen 
bedeutenden Rating-Upgrade-Ansatz38, einen Selek­
tivitätsansatz39 oder andere bedeutende Ansätze an- 
wenden.40

	– Responsible: Fonds, die einen aussagekräftigen 
Rating-Upgrade- oder Selektivitätsansatz anwen-
den oder sich auf ein nachhaltiges Anlageuniversum 
konzentrieren (z.B. Investitionen in ein nachhaltiges 
Anlageuniversum gemäß der Definition von Instru­

38  Das durchschnittliche ESG- oder andere extrafinanzielle Rating des Portfolios muss höher sein als das Rating des Anlageuniversums nach Eliminierung von  
mindestens 20% der am schlechtesten bewerteten Wertpapiere.	
39  Das Anlageuniversum sollte um mindestens 20% reduziert werden.	
40  Ansätze, die auf einer von der AMF (Autorité des marchés financiers) definierten Methodik mit erheblichem Engagement basieren.	
41  Ausschlüsse für EU-Paris-konforme Benchmarks gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der Verordnung (EU) 2020/1818	
42  Ausführlichere Informationen zum Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie finden Sie im Anhang auf Seite 36.	

menten oder spezifischen Merkmalen der Emittenten) 
in Kombination mit gezielten Ausschlüssen, die da- 
rauf abzielen, die Nutzung umweltschädlicher Ener­
giequellen zu verringern41 und mit den Amundi-
Mindeststandards und Ausschlussrichtlinien.

	– Climate: Fonds mit einer bedeutenden Reduzierung 
des CO2-Fußabdrucks oder einem positiven Klimaziel, 
um niedrige Treibhausgasemissionen und eine klima-
resistente Entwicklung im Einklang mit dem Pariser 
Abkommen zu unterstützen.

6.3 Auswahl verantwortungsbewusster  
externer Manager 
In Fällen, in denen Amundi die Verwaltung von Vermö-
genswerten an Anlageverwalter außerhalb der Amundi 
Gruppe delegiert, werden im Rahmen unserer routine­
mäßigen Investment-Due-Diligence-Prüfung zwei Due- 
Diligence-Prüfungen durchgeführt: eine operative Due- 
Diligence-Prüfung (ODD) auf Unternehmensebene und 
eine Investment-Due-Diligence-Prüfung (IDD) auf der 
Ebene des angestrebten Investmentprozesses (nach  
einem positiven Ergebnis der ODD). Die ESG-Referenzen 
werden im Rahmen der letzteren Prüfung bewertet.

Wenn wir die Verwaltung von Vermögenswerten an 
externe Fondsmanager delegieren, übermitteln wir 
ihnen ebenfalls monatlich eine Liste der auszuschlie-
ßenden Emittenten, um die Amundi-Standards und 
-Ausschlusskriterien einzuhalten. Wenn Amundi ledig-
lich eine Fund-Hosting-Funktion ausübt, findet die Aus-
schlussliste keine Anwendung42 .

Investieren in
Alle Wirtschaftlichen Aktivitäten

Anwenden
Einschränkungen bei fossilen Brennstoffen*

Standard Auswahl Verantwortungsvoll Klima

Investieren in alle sektoren 
mit ESG-schutzmassnahmen

Bevorzugen gute ESG- 
praktiken in allen sektoren

Auf dem weg zu einer  
nachhaltigeren wirtschaft

Kampf gegen den 
klimawandel

Investieren in alle wirtschaftlichen 
Aktivitäten, die die Amundi- 
Mindeststandards und die  
Ausschlusspolitik einhalten und 
wenden ein Rating-Upgrade- 
Ansatz an, bei dem das ESG- 
Rating des Portfolios höher ist  
als das des Anlageuniversums[1].

Investieren in alle wirtschaft-
lichen Aktivitäten, die die 
Amundi-Mindeststandards und 
die Ausschlusspolitik einhalten 
und wenden eine bedeutende 
Ratingverbesserung[2], einen 
Selektivitätsansatz[3] oder andere 
wesentliche Ansätze[4] an.

Investieren in Unternehmen  
mit starken ESG-Praktiken. 
 
Investieren in Projekte und/ 
oder Unternehmen, die eine 
nachhaltigere Wirtschaft ermög-
lichen (Management natürlicher  
Ressourcen, Zugang zu menschen- 
würdiger Arbeit usw.).

Dekarbonisieren das Anlage­
portfolio und/oder investieren  
in Unternehmen mit einem  
klaren Weg zur CO2-Neutralität.  

Investieren in Projekte für  
erneuerbare Energien,  
Hersteller von Elektroautos usw.

Die ESMA bezieht sich auf die CTB-Ausschlüsse, wie sie nur in Artikel 12.1, Punkte (a) bis (c) der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2020/1818 detailliert beschrieben sind, und bezieht sich auf die PAB-
Ausschlüsse, wie sie nur in Artikel 12.1, Punkte (a) bis (g) der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2020/1818 beschrieben sind (Artikel 12.2 und 12.3 der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 
2020/1818 sind nicht als Teil der ESMA-Fondsnamens-Ausschlüsse zu betrachten). 
[1] Oder eine andere Form der verbindlichen Integration des ESG-Ratings in den Investmentprozess. 
[2] Das durchschnittliche ESG- oder andere extrafinanzielle Rating des Portfolios des Investmentprodukts muss höher sein als das Rating des Anlageuniversums nach Ausschluss von mindestens 20% der am 
schlechtesten bewerteten Wertpapiere. 
[3] Es sollte eine Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% erfolgen. 
[4] Ansätze, die auf einer signifikant engagierten Methodik basieren, wie sie von der AMF (Autorité des marchés financiers) definiert ist.
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6.4 Verantwortungsvolle Auswahl externer Fonds
In Fällen, in denen Amundi verantwortungsbewusste 
Fonds außerhalb der Amundi Gruppe auswählt, werden 
sowohl ODD als auch IDD durchgeführt. Die ESG-Krite-
rien werden im Rahmen der IDD anhand eines zweiglei-
sigen Ansatzes bewertet. Wir führen eine qualitative Be-
wertung auf der Grundlage der Richtlinie für verantwor-
tungsbewusstes Investieren des Vermögensverwalters 
durch, einschließlich seiner Ausschlusspolitik, seiner An-
sätze für verantwortungsbewusstes Investieren (Best-in-
Class, ESG-Integration, Impact, Abstimmungsrichtlinie, 

Engagement-Richtlinie) sowie auf der Ebene der Finanz-
produkte (Labels, SFDR- und EU-Taxonomie-Merkmale, 
wesentliche nachteilige Auswirkungen, Treibhausgas-
emissionen und Berichterstattung). Darüber hinaus 
führen wir eine quantitative ESG-Bewertung auf Basis 
der Portfoliobestände durch, wobei wir unsere eigene 
ESG-Methodik und -Scores verwenden, um die Überein-
stimmung mit der qualitativen Bewertung zu beurteilen.

6.5 Risikomanagement
Die ESG-Kriterien sind in das Kontrollsystem von Amundi 
integriert, wobei die Verantwortlichkeiten zwischen der 
ersten Kontrollebene, die von den Investmentteams 
selbst wahrgenommen wird, und der zweiten Kontroll-
ebene, die von den Risikoteams wahrgenommen wird, 
aufgeteilt sind. Die Risikoteams überwachen jederzeit 
die Einhaltung der ESG-Ziele und -Beschränkungen der 
Anlageportfolios. Die Risikoabteilung ist Teil der verant-
wortungsvollen Investment-Governance (beschrieben 
im Abschnitt „Spezielle Governance“). Sie überwacht 
die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, der 
vertraglichen Anforderungen und das Management der 
mit diesen Themen verbundenen Risiken.

Die Risikoteams überwachen die nichtfinanziellen Merk-
male („ESG-Regeln“) auf die gleiche Weise wie alle an-
deren Anlageregeln innerhalb ihres gesamten Kon-
trollbereichs und stützen sich dabei auf die gleichen 
Instrumente und Verfahren wie die anderen Anlageex-
perten der Amundi Gruppe. Die ESG-Regeln umfassen 
regulatorische Auflagen, Ausschlussregeln von Amundi 
und/oder von einem Kunden geforderte Auflagen sowie 
Zulassungskriterien und Portfoliomanagementregeln, 
die für das jeweilige Anlageportfolio in den rechtlichen  
Unterlagen festgelegt sind. Die Einhaltung dieser  
Regeln wird in Amundis proprietärem Compliance-Tool 
durch folgende Mechanismen automatisiert:

	– Alarme vor dem Handel oder Sperrwarnungen, insbe-
sondere in Bezug auf Ausschlussrichtlinien.

	– Post-Trade-Warnungen: Fondsmanager werden über 
potenzielle Verstöße informiert und müssen die 
Portfolios wieder in Einklang mit den Vorschriften 
bringen.
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7. Berichterstattung 
und Transparenz

7.1 Berichterstattung über verantwortungsbewusst 
verwaltete Vermögenswerte

43  Beispielsweise in Bezug auf die von den Vereinten Nationen entwickelten Ziele für nachhaltige Entwicklung https://sdgs.un.org/goals	
44  In der Regel als „Best-in-Class-Ansatz“ oder „Absoluter Ansatz“ bekannt.	
45  In der Regel als „Negative Screening“, „Inclusion“ oder „Positive Screening“ bezeichnet.	

Diese Berichterstattung, die in der Regel als „von 
Amundi verantwortungsbewusst verwaltete Vermö-
genswerte“ (Amundi’s Responsible Investment Assets 
Under Management, RI-AUM) bezeichnet wird, bezieht 
sich auf Anlageprodukte, die verantwortungsbewusste 
Kriterien in ihren Anlageprozess integrieren. Die ver-
antwortungsbewussten Kriterien beziehen sich auf be-
stimmte Umwelt-, Sozial- oder Governance-Themen, 
ethische oder nachhaltige Themen43 oder eine Kombi-
nation davon. Je nach Anlagethese des Produkts können 
ESG-Merkmale anhand eines Best-in-Class-Ansatzes (re-
latives ESG-Rating/Scoring-Ansatz im Vergleich zu Emit-
tenten derselben Branche) oder in absoluten Zahlen 
(ESG-KPI)44 bewertet werden. Die verantwortungsvollen 
Merkmale können durch den Ausschluss von Emittenten 
oder Aktivitäten aus einem investierbaren Universum, 
die Einbeziehung von ESG-Kriterien in die Anlageana-
lyse und -entscheidungen zur besseren Steuerung von 
Risiken und Renditen oder durch das positive Screening 
der besten ESG-Emittenten berücksichtigt werden45.

Das Anlageprodukt kann verantwortungsbewusste 
Merkmale als einen Hauptaspekt seines Anlageprozes-
ses oder neben anderen Merkmalen fördern.

Letztendlich umfasst das verantwortungsbewusste An-
lageuniversum Anlagelösungen mit verschiedenen ver-
antwortungsbewussten Ansätzen, um den vielfältigen 
Präferenzen der Anleger gerecht zu werden, von denen 
einige gekennzeichnet werden könnten. Ein Anlagepro-
dukt, über das im Rahmen von RI-AUM berichtet wird, 
ist ein Anlageprodukt, das einen dieser vielfältigen An-
sätze anwendet, sofern
➊	es ein verantwortungsbewusstes Anlageziel verfolgt, 
entweder als primäres Ziel oder in Kombination mit  
finanziellen Zielen
oder
➋	es verantwortungsbewusste Merkmale aufweist, in-
dem diese in den Anlageentscheidungs-/Auswahlprozess 
integriert sind
oder
➌	es verantwortungsbewusste Merkmale enthält, um 
Emittenten aus dem zulässigen Anlageuniversum auszu- 
schließen
und
➍	es sind bei Produkten, die der Amundi Global Respon-
sible Investment Policy unterliegen, die umgesetzten 
verantwortungsbewussten Merkmale nicht auf die unter-
nehmensweite Global Responsible Investment Policy von 
Amundi beschränkt, soweit es um Ausschluss-, Engage-
ment- und Abstimmungsrichtlinien geht.

7.2  Labels und Transparenz der Informationen
Kennzeichnungen

Unser Angebot ist lokal auf Privatkunden, Vertriebspartner 
und andere professionelle und nicht-professionelle Anle-
ger zugeschnitten. Unter unseren verantwortungsbewuss-
ten Lösungen bieten wir eine Reihe von Produkten an, die 
mit den folgenden Labels gekennzeichnet sind (nicht voll-
ständige Liste):

	– SRI, Greenfin und FAIR (ehemals Finansol) in Frankreich
	– FNG in Deutschland
	– Towards Sustainability (ehemals Febelfin) in Belgien
	– LuxFlag in Luxemburg
	– Österreichisches Umweltzeichen in Österreich

https://sdgs.un.org/goals
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Transparenz der Informationen  
auf Fondsebene

Amundi begrüßt stets die Möglichkeit, gegenüber seinen 
Kunden vollständig transparent und offen zu sein, und 
pflegt klare Kommunikationskanäle. Dazu gehört, dass 
wir Anlegern umfassende Informationen über unse- 
ren verantwortungsbewussten Anlageansatz, unsere 
Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren 
und spezifische Berichte zur Verfügung stellen. Darüber 
hinaus ist Amundi in der Lage, je nach den individuellen 
Bedürfnissen der Kunden sowohl allgemeine als auch 
maßgeschneiderte ESG-Berichte zu erstellen.

Amundi hat sich zum Ziel gesetzt, jeden Monat ESG-Be-
richte zu offenen Fonds für verantwortungsbewusste 
Anlagen zu veröffentlichen. Diese Berichte enthalten 
einen Vergleich des ESG-Ratings des Portfolios mit dem 
seines Referenzindex oder seines Anlageuniversums 
sowie Kommentare zur ESG-Performance der Emitten-
ten des Portfolios. Amundi hält sich außerdem an den 
Europäischen Transparenzkodex. Dieser Kodex wurde 
von AFG, FIR und EUROSIF46 entwickelt und genehmigt. 
Er sieht transparente und präzise Informationen über 
die verantwortungsbewusste Verwaltung von Anlage-
portfolios durch Vermögensverwalter gegenüber ihren 
Kunden vor.

Zu bestimmten thematischen Fonds aus unseren Klima- 
und Solidaritätsangeboten werden spezifische Berichte 
veröffentlicht, um eine genaue Überwachung der Aus-
wirkungen zu gewährleisten. Um die Transparenz ge-
genüber den Anlegern zu verstärken, sendet Amundi 
seinen institutionellen Kunden regelmäßig umfassende 
kommentierte Berichte.

46  Forum pour l’Investissement Responsable (FIR), Association française de la gestion financière (AFG), European Sustainable Investment Forum (EUROSIF).

Transparenz der Informationen auf Ebene 
der Vermögensverwaltungsgesellschaft

Amundi berichtet jährlich über seine Aktivitäten im  
Bereich verantwortungsbewusstes Investieren durch:

	– einen Stewardship-Bericht,
	– einen Bericht zur Ausübung der Stimmrechte, ergänzt 
durch einen Online-Zugang zu den entsprechenden 
Protokollen,

	– einen Engagement-Bericht,
	– einen Klima- und Nachhaltigkeitsbericht.

Gleichzeitig führt Amundi Schulungen zum Thema ver-
antwortungsbewusstes Finanzwesen für seine Mitarbei-
ter, für die Finanzberater seiner Vertriebspartner und 
auf Wunsch für seine Kunden durch.

7.3 Informationen zu EU-Regulierungen
Informationen zur Umsetzung der Verordnung (EU) 
2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs­
pflichten („SFDR“) und der Verordnung (EU) 2020/852 
zur Festlegung eines Rahmens für die Erleichterung 
nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“) 
sind in der Erklärung zur nachhaltigen Finanzpolitik von 
Amundi verfügbar, die auf der Website von Amundi ab-
gerufen werden kann.

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Angaben 
auf Produktebene finden Sie auf der entsprechenden 
Amundi-Website oder im Prospekt.  

https://www.amundi.de/privatanleger/verantwortungsvolles-investieren-richtlinien-und-berichte
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8. Die Asset-Management-Branche
weiterentwickeln 

8.1 Aktive Mitwirkung in Marktgremien

47  Financer Accompagner Impacter Rassembler (ehemals FINANSOL) FAIR ist ein französischer Verband, der verschiedene Akteure der sozialen Finanzwirtschaft in 
Frankreich zusammenbringt.	
48  Die NZAM hat im Januar 2025 beschlossen, die Verpflichtungen der Initiative zu überprüfen. Infolgedessen setzt die NZAM ihre Bewertungen der Umsetzung der 
Verpflichtungen der Unterzeichner und ihre Berichterstattungserwartungen vorübergehend aus.	

Amundi beteiligt sich aktiv an Arbeitsgruppen unter der Leitung von Marktorganisationen, die sich für die Entwick-
lung einer verantwortungsvollen Finanzwirtschaft, einer nachhaltigen Entwicklung und einer guten Unternehmens-
führung einsetzen. Amundi ist Mitglied folgender Organisationen (unvollständige Liste): französische Vereinigung 
der Vermögensverwalter (AFG); Europäische Fonds- und Vermögensverwaltungsvereinigung (EFAMA); französi-
sches Observatorium für gesellschaftliche Verantwortung (ORSE); Sustainable Investment Forums (SIF) in Frank-
reich (FIR), Spanien (Spainsif) und Schweden (Swesif); kanadische, japanische und australische SIFs; französischer 
Verband „Unternehmen für die Umwelt“ (EPE). Amundi ist außerdem Mitglied von FAIR47.

Die folgende Tabelle listet die Grundsätze auf, denen Amundi folgt, die Erklärungen, die wir unterzeichnet haben, 
und die Marktgremien, in denen wir mitwirken.

Verantwortungsbewusstes 
Investieren

– PRI – Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren
– UN Global Compact
– IFD – Institut de la Finance Durable
– GIIN – Grundsätze für das Impact Management
– GISD – Globale Investoren für nachhaltige Entwicklung
– WBA – Weltweite Benchmarking-Allianz
– EUROSIF – Europäisches Forum für nachhaltige Investitionen
– GIIN – Globales Netzwerk für wirkungsorientiertes Investieren
– CASI – Allianz für den Aufbau von Kapazitäten im Bereich nachhaltiger Investitionen

Umwelt

– NZAM – Netto-Null-Vermögensverwalter48

– IIGCC – Institutionelle Investoren-Gruppe zum Klimawandel
– AIGCC – Asiatische Investorengruppe zum Klimawandel
– CDP – Disclosure Insight Action
– ICMA – Grundsätze für grüne Anleihen
– Climate Action 100+
– TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures
– OPSWF – One Planet Sovereign Wealth Fund
– FAIRR – Farm Animal Investment Risk and Return
– Finance For Biodiversity Pledge
– PPCA – Allianz für den Ausstieg aus Kohle
– Nature Action 100

Soziales

– Index für den Zugang zu Medikamenten
– ICMA – Grundsätze für Sozialanleihen
– WDI – Initiative zur Offenlegung von Arbeitskräften
– FAIR – Financer Accompagner Impacter Rassembler (ehemals Finansol)
– PLWF – Plattform für existenzsichernde Löhne
– Investoren für einen gerechten Übergang (Investors For A Just Transition)
– Investor Action on Antimicrobial Resistance
– Die 30% Club France Investorengruppe
– Die 30% Club Japan Investorengruppe
– Die 30% Club Deutschland Investorgengruppe
– Tobacco-Free Finance Pledge

Unternehmensführung – ICGN – Internationales Netzwerk für Corporate Governance
– CII – Council Of Institutional Investors
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8.2  Wissenschaftliche Unterstützung 
Amundi unterstützt aktiv die wissenschaftliche Forschung und ist mehrere Partnerschaften mit Universitätslehr-
stühlen zum Thema Climate Finance eingegangen. Anfang 2023 hat Amundi seine Unterstützung für führende For-
schungsinitiativen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an dessen Folgen durch die Förderung 
von drei Initiativen verstärkt: den Forschungslehrstuhl „Measuring and Managing Climate Risks in Investment Port-
folios“ am EDHEC-Risk Climate Impact Institute, OS-Climate der Linux Foundation und das MIT Joint Program on the 
Science and Policy of Global Change.



36Amundi – Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren

9. Anhang
Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie49

TABELLE 1: Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie nach Anlageklassen50

Anlageklasse Anti- 
personen- 

minen 
und Streu- 
bomben

Chemische 
und  

biologische 
Waffen

UN Global 
Compact- 
Prinzipien

Waffen  
mit abge

reichertem 
Uran

Nuklear-
waffen

Tabak Kraft-
werks-
kohle

Unkonven-
tionelle 
fossile 

Brennstoffe

Aktive 
Fonds

Offene Fonds angewendet

Passive 
Fonds

Nicht-ESG-ETFs und 
Indexfonds51 

angewendet nicht angewendet

ESG-ETFs und 
Indexfonds52 

angewendet

Formel-
Fonds

ESG- 
Formelfonds53, 54 

angewendet

Nicht-ESG- 
Formelfonds

angewendet nicht angewendet

Buy-and-Watch Fonds angewendet Anwendung der Ausschlussrichtlinie in der zum Zeitpunkt der Auflegung  
der Fonds geltenden Fassung

Multi- 
Manage-
ment

Dachfonds  
(„Wrapper“),  
externe Fonds

siehe Abschnitt „Auswahl und Überwachung externer Fonds“

Fonds- 
Hosting

Von Amundi  
kontrollierte Fonds

angewendet

Sonstige  
Investmentfonds

nicht angewendet

Sub- 
Advisory

Fund-Channel- 
Fonds

angewendet

49  Informationen zu verbundenen Unternehmen und assoziierten Unternehmen der Amundi Gruppe, die ganz oder teilweise nicht in den Geltungsbereich fallen, finden 
Sie unter „Zielsetzung und Geltungsbereich“ auf Seite 2. Vollständige Informationen zur ESG-Integration finden Sie in den Angebotsunterlagen der Fonds.	
50  Für jedes neue Mandat oder jeden neuen Spezialfonds wird die Ausschlusspolitik von Amundi gemäß unseren vorvertraglichen Unterlagen umgesetzt, sofern 
vom Kunden nicht anders gewünscht.	
51  Für passive Fonds ohne ESG-Kriterien: Die treuhänderische Pflicht und die regulatorische Verpflichtung bei der passiven Verwaltung bestehen darin, einen Index 
so genau wie möglich nachzubilden. Daher muss der Portfoliomanager das vertragliche Ziel erfüllen, ein passives Engagement in Übereinstimmung mit dem nach-
gebildeten Index zu erzielen. Daher wenden Amundi-Indexfonds/ETFs, die Standard-Benchmarks (ohne ESG-Kriterien) nachbilden, keine systematischen Ausschlüsse 
über die regulatorischen Ausschlüsse hinaus an.	
52  Die Methodiken der zugrunde liegenden Indizes werden von den jeweiligen Indexanbietern anhand ihrer eigenen ESG-Datensätze entwickelt und berechnet, 
was zu Abweichungen bei der Bewertung im Vergleich zum globalen ESG-Rating von Amundi führen kann. Bei synthetischen ESG-ETFs entsprechen die im Ersatzkorb 
gehaltenen Wertpapiere vollständig der Ausschlusspolitik von Amundi.	
53  Bei ESG-Formelfonds (Indexnachbildung) werden die zugrunde liegenden Indizes von ihren jeweiligen Indexanbietern auf der Grundlage ihrer eigenen ESG-
Datensätze konzipiert und berechnet, was zu Abweichungen bei der Bewertung im Vergleich zum globalen ESG-Rating von Amundi führen kann; bei anderen ESG-
Formelfonds wird die Ausschlusspolitik bei Auflegung des Fonds angewendet.	
54  Bei synthetischen ESG-Formelfonds entsprechen die im Ersatzkorb gehaltenen Wertpapiere vollständig der Ausschlusspolitik von Amundi.	
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TABELLE 2: Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie nach Instrumenten55

55  Informationen zu verbundenen Unternehmen und verbundenen Einrichtungen der Amundi Gruppe, die ganz oder teilweise nicht in den Anwendungsbereich 
fallen, finden Sie unter „Zielsetzung und Geltungsbereich“ auf Seite 2. Vollständige Informationen zur ESG-Integration finden Sie in den Angebotsunterlagen der 
Fonds.	

Instrument Anti- 
personen-

minen  
und Streu-
bomben 

Chemische 
und  

biologische 
Waffen

Grundsätze 
des 

UN Global 
Compact

Waffen 
mit abge-

reichertem 
Uran

Kernwaffen Tabak Thermische 
Kohle

Unkonven
tionelle fossile 

Brennstoffe

Aktien angewendet

Direkt gehaltene  
Wertpapiere

angewendet

Einzelwertderivate angewendet

Indexderivate nicht angewendet

Als Sicherheiten  
erhaltene Wertpapiere 

angewendet

Dies umfasst Wertpapiere, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften oder außerbörslichen Geschäften (OTC-Geschäften) 
erhalten wurden, sowie Rückkaufvereinbarungen gegen auf der anderen Seite hinterlegte Barmittel. Von Amundi mit „G“ 

bewertete Wertpapiere werden an die Gegenpartei zurückgegeben (ex post).

Wandelanleihen angewendet

Bargeldinstrumente angewendet
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TABELLE 3: Anwendungsbereich der Ausschlussrichtlinie nach Art des Ausschlusses56

Der unten dargelegte Umfang der Ausschlüsse und die Durchführungsbestimmungen stellen Mindeststandards 
dar, die angepasst werden können, um den geltenden lokalen oder nationalen Gesetzen zu entsprechen.

56  Informationen zu verbundenen Unternehmen und verbundenen Einrichtungen der Amundi Gruppe, die ganz oder teilweise nicht in den Geltungsbereich fallen,  
finden Sie unter  „Zielsetzung und Geltungsbereich“ auf Seite 2. Vollständige Informationen zur ESG-Integration finden Sie in den Angebotsunterlagen der Fonds.
57  Übereinkommen von Ottawa vom 3. Dezember 1997 und Oslo vom 3. Dezember 2008, ratifiziert von 164 bzw. 103 Ländern (einschließlich der Länder der Euro-
päischen Union und ohne die Vereinigten Staaten) (Stand: Juli 2018).	
58  Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Verwendung chemischer Waffen und über deren Vernichtung vom 13. Januar 1993 
und Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über deren 
Vernichtung vom 26. März 1972.	
59  Obwohl sie keinem Verbot und keiner Beschränkung durch internationale Verträge unterliegen, gelten Waffen mit abgereichertem Uran als Ursache für die Frei-
setzung chemisch toxischer und radioaktiver Partikel, die eine langfristige Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen.	
60  100% der „Kohle“-Unternehmen, die unter den Ausschlussschwellen liegen und von Amundi investiert sind, haben sich verpflichtet, einen Ausstiegsplan zu  
erstellen. Sollte diese Verpflichtung innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens (2030 für OECD-Länder, 2040 für Nicht-OECD-Länder) nicht erfüllt werden, wird ein  
Eskalationsplan ausgelöst.	

Kategorie Unterkategorie Ausschlussbereich Durchführungs
bestimmungen 

Waffen Antipersonenminen und  
Streubomben57 

Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf, der Lagerung oder  
der Wartung beteiligt sind 

ab dem ersten Euro 
Umsatz

Chemische und  
biologische Waffen58 

Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung 
beteiligt sind

ab dem ersten Euro 
Umsatz

Waffen mit abgereichertem 
Uran59 

Emittenten, die an der Herstellung oder dem Verkauf beteiligt sind >5% 
des Gesamtumsatzes

Nuklearwaffen:

Unternehmen, die an der Her-
stellung von Kernkomponenten 
für Nuklearwaffen oder speziel-
len Komponenten beteiligt sind. 

Emittenten kommen für einen 
Ausschluss in Betracht, wenn sie 
mindestens eine der drei neben-
stehenden Kriterien erfüllen

Emittenten, die an der Herstellung, dem Verkauf oder der Lagerung von 
Kernwaffen von Staaten beteiligt sind, die nicht Vertragsparteien des  
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen sind, sowie von  
Staaten, die den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen  
unterzeichnet haben, aber nicht Mitglieder der NATO sind

ab dem ersten Euro 
Umsatz

Emittenten, die an der Herstellung von Nuklearsprengköpfen und/oder 
kompletten Nuklearraketen sowie von Komponenten beteiligt sind, 
die ausschließlich für Nuklearwaffen entwickelt und/oder wesentlich 
geändert wurden

ab dem ersten Euro 
Umsatz

Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze aus der  
Herstellung oder dem Verkauf von Kernwaffen erzielen, ausgenommen 
Einnahmen aus dem Besitz und aus doppelt verwendbaren Komponenten 
sowie aus Lieferplattformen

>5% 
des Gesamtumsatzes

Grundsätze des UN Global Compact Ausschluss von Emittenten, die wiederholt und schwerwiegend gegen einen oder mehrere der zehn 
Grundsätze des Global Compact verstoßen, ohne glaubwürdige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen

Kraftwerks-
kohle60

Entwickler Bergbauunternehmen, Versorgungsunternehmen und Transport
infrastrukturunternehmen, die Kohleprojekte mit einer Genehmigung  
entwickeln und sich in der Bauphase befinden

nicht Teil 
des aktiven 

Anlageuniversums

Bergbau Unternehmen, deren Umsatz zu einem bestimmten Prozentsatz aus der 
Förderung von Kraftwerkskohle stammt

>20% 
des Gesamtumsatzes

Unternehmen mit einer thermischen Kohleförderung von X MT  70 Mio. Tonnen 
oder mehr

Unternehmen, die als zu expo-
niert gelten, um aus der Kraft-
werkskohle im richtigen Tempo 
aussteigen zu können

Unternehmen, die mehr als X% ihrer Umsätze aus der Förderung von 
Kraftwerkskohle und der Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle erzielen

>50% 
des Gesamtumsatzes

Unternehmen, die zwischen X% und Y% ihrer Umsätze aus der Strom
erzeugung aus thermischer Kohle und dem Abbau von thermischer Kohle 
erzielen und eine schlechte Übergangsbilanz aufweisen

Schwellenwert 
zwischen 

20% und 50% 
des Gesamtumsatzes

Unkonven
tionelle fossile 
Brennstoffe: 
Schieferöl, 
Schiefergas  
und Ölsande

Unternehmen, die in der Exploration und Förderung von unkonventionellem Öl und Gas (einschließlich  
Schieferöl, Schiefergas und Ölsand) tätig sind

>30% 
des Gesamtumsatzes

Tabak Unternehmen, die komplette Tabakprodukte herstellen, einschließlich Zigarettenhersteller >5% des Umsatzes
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Liste und Gewichtungen der ESG-Kriterien 

Liste der ESG-Kriterien

Umwelt   Soziales   Unternehmensführung

Emissionen und Energie � Gesundheit und Sicherheit � Vorstandsstruktur �

Umweltfreundliches Wirtschaften � Arbeitsbedingungen � Audit und Kontrolle �

Saubere Energie  Arbeitsverhältnisse � Vergütung �

Umweltfreundliche Fahrzeuge  Lieferkette – Soziales � Aktionärsrechte �

Grüne Chemie  Produkt- und Kundenverantwortung � Ethik �

Nachhaltiges Bauen  Bioethik  Steuerpraktiken 

Verantwortungsvolle  
Waldbewirtschaftung  Verantwortungsbewusstes Marketing  ESG-Strategie �

Papierrecycling  Gesunde Produkte   

Grüne Investitionen und Finanzierungen  Tabakrisiko   

Grüne Versicherungen  Fahrzeugsicherheit   

Wassermanagement � Sicherheit der Passagiere   

Biodiversität und  
Umweltverschmutzung � Verantwortungsbewusste Medien   

Verpackung  Datensicherheit und Datenschutz   

Lieferkette – Umwelt � Gemeinnütziges Engagement 
und Menschenrechte �  

    Digitale Kluft   

    Zugang zu Medikamenten  17 Sektorübergreifende Kriterien �

  Finanzielle Inklusion  21 Sektorspezifische Kriterien 
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Bandbreite der Gewichtungen für ESG-Kriterien
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Umwelt  

Emissionen und Energie 10-20% 5-25% 5-30% 0-10% 0-10% 0-15% 0-10% 10-20% 0-15% 5-15% 5-10% 0-10%

Grüne Unternehmen* 0-10% 0-25% 0-15% 0-25% - - 0-35% - - 0-15% 30-35% 15-20%

Wasserhaushalt 0-10% 5-15% 0-10% 0-10% 0-15% 0-10% - 0-15% 0-10% 5-20% - -

Biodiversität und  
Umweltverschmutzung* 10-20% 5-20% 5-20% 5-20% 5-25% 5-15% 0-10% 0-10% 0-10% 5-15% 0-10% -

Lieferkette – Umwelt 0-5% 0-5% 0-10% 0-10% 0-10% 0-5% - 0-10% - 0-5% - -

Soziales

Gesundheit und  
Sicherheit 5-15% 0-10% 5-15% 0-5% 0-5% 0-10% - - - 5-15% - 0-5%

Arbeitsbedingungen 0-10% 0-15% 5-20% 5-15% 0-15% 5-15% 0-10% 5-30% 15-
25% 0-5% 5-10% 0-10%

Arbeitsverhältnisse 0-5% 0-10% 0-10% 0-5% 0-5% 0-5% - - - 0-5% - 0-5%

Lieferkette – Soziales 0-5% 0-5% 0-10% 0-10% 0-5% 0-5% 0-15% 0-10% 0-10% 0-5% 5-10% -

Produkt- und  
Kundenverantwortung* - 0-10% 0-10% 5-15% 10-20% 5-25% 0-30% 5-30% 20-35% 0-5% 5-10% 15-20%

Gemeinnütziges  
Engagement und  
Menschenrechte*

0-15% 0-15% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 5-15% 0-10% -

Unternehmensführung

Vorstandsstruktur 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10%

Audit & Kontrolle 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 5-10%

Vergütung 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10%

Aktionärsrechte 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% -

Ethik* 10-20% 5-15% 5-20% 5-10% 5-15% 5-20% 5-20% 5-15% 0-10% 10-15% 5-15% 15-20%

ESG-Strategie 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% 0-5%

* Die spezifischen Kriterien entnehmen Sie bitte der Tabelle „ESG-Kriterien“.
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Ein langjähriger Akteur im Bereich ESG-Integration
Im Jahr 2010 hat Amundi die soziale Verantwortung zu  
einem seiner vier Grundpfeiler erklärt. Das bedeutet, dass 
wir neben finanziellen Kriterien auch Kriterien der nach­
haltigen Entwicklung und der sozialen Verantwortung zu-
nehmend in unsere Anlagepolitik einbeziehen.
Im Jahr 2011 integrierte Amundi seine Tochtergesellschaft 
IDEAM in den Bereich Institutional Investments, um seine 
Organisation zu straffen und seine Wachstumsambitionen 
im Bereich der sozial verantwortlichen Anlagen (SRI) besser 
zu verwirklichen.
2013 war Amundi die erste Vermögensverwaltungsgesell-
schaft, die für ihren SRI-Ansatz die Afnor-Zertifizierung 
erhielt. Diese Zertifizierung, die von einer anerkannten  
unabhängigen Organisation vergeben wird, belegt unser 
Engagement gegenüber unseren Kunden (Governance- 
Methode, garantierte Expertise, Rückverfolgbarkeit der 
Daten, Information, Reaktionsfähigkeit usw.) und gewähr-
leistet, dass unsere Aktivitäten durch einen internen Steue-
rungsprozess kontrolliert werden.
Im Jahr 2014 veröffentlichte Amundi seinen ersten Engage- 
ment-Bericht.
Im Jahr 2015 belegte Amundi den ersten Platz in der von 
WeConvene Extel und der UKSIF (UK Sustainable Invest­
ment and Finance Association) veröffentlichten Studie  
„SRI & Sustainability“ in der Kategorie „Asset Management 
Best Firms for SRI/ESG“. Im selben Jahr engagierte sich 
Amundi über seine Beteiligung an der wichtigsten Green 
Bonds Initiative und die Unterzeichnung des Paris Green 
Bonds Statement hinaus sehr aktiv für die Finanzierung der  
Energie- und Umweltwende.
Im Jahr 2016 erhielt Amundi als erste Vermögensverwal-
tungsgesellschaft das vom französischen Ministerium für 
Finanzen geschaffene SRI-Label für vier seiner Fonds. Die-
ses SRI-Label soll Anlegern, insbesondere Privatkunden, 
die ein wachsendes Interesse an SRI zeigen, eine bessere 
Übersicht über das Angebot an SRI-Fonds verschaffen. Im 
selben Jahr wurde Amundi erneut in der von Extel und UK-
SIF veröffentlichten Studie „SRI & Sustainability“ als beste 
Firma in der Kategorie „Asset Management“ für SRI/ESG 
ausgezeichnet.
2017 hat Amundi in Zusammenarbeit mit der International 
Finance Corporation (IFC) den größten Green-Bond-Fonds 
für Schwellenländer (2 Milliarden US-Dollar) aufgelegt, um 
die Entwicklung des Green-Bond-Marktes in Schwellen­
ländern zu beschleunigen.
Im Jahr 2018 verstärkte Amundi sein Engagement für ver-
antwortungsbewusstes Investieren und kündigte im Okto-
ber einen dreijährigen Aktionsplan mit dem Ziel an, ESG-Kri-
terien in 100% seiner offenen Fonds und in alle seine Ab- 
stimmungsprozesse zu integrieren. Amundi strebte außer-
dem den Ausbau seiner Beratungsdienstleistungen und die 
Stärkung spezifischer Initiativen in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Solidarität an. Im Dezember unterzeichne-
ten Amundi Energy Transition (AET), eine Tochtergesell-
schaft von Amundi (60%) und EDF (40%), sowie Dalkia (EDF-
Gruppe) eine Partnerschaftsvereinbarung zur Finanzierung 
von Projekten zur Energiewende. Amundi erweiterte sein 
Angebot an verantwortungsbewussten Lösungen mit der 

Einführung neuer innovativer Produkte über seine Tochter-
gesellschaft CPR AM und über seine Palette von ETFs, die auf 
verantwortungsbewusste Investitionen ausgerichtet sind.
Im Jahr 2019 setzte Amundi seine aktive Politik durch die 
Weiterentwicklung verantwortungsbewusster Investitio-
nen fort, was sich in Innovationen wie der Auflegung eines 
neuen Klima-Anleihenfonds zur Finanzierung von Infra-
struktur in Schwellenländern in Zusammenarbeit mit der 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) und der Ein-
führung des Green Credit Continuum-Programms mit der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Förderung der 
Entwicklung des Marktes für grüne Anleihen in Europa, 
insbesondere durch die Finanzierung von KMU, nieder-
schlug. Dieses Engagement spiegelte sich auch in der Teil-
nahme von Amundi an der Initiative „One Planet Sovereign 
Wealth Fund Asset Manager“ wider, die Staatsfonds dabei 
unterstützen soll, den Klimawandel in ihre Anlagepolitik zu 
integrieren, sowie in der Teilnahme an der TCFD-Konsor-
tialinitiative in Japan unter der Schirmherrschaft des japa-
nischen Wirtschafts- und Umweltministeriums, die darauf 
abzielt, die Informationen für Emittenten zu Umweltfragen 
zu verbessern.
Nachdem Amundi 2020 die Expansion von Green Bonds in 
Schwellenländern unterstützt hatte, verpflichtete sich das 
Unternehmen auch zur Förderung der Entwicklung von 
Social Bonds und lancierte im Dezember seine erste Social 
Bond-Strategie. Darüber hinaus kündigte Amundi die Ein-
führung der Strategie „Objectif Climat Actions“ an, die den 
Index „Euro iSTOXX Ambition Climate PAB“ nachbildet. Pa-
rallel dazu erweiterte unsere ETF-Abteilung ihr Angebot an 
verantwortungsbewussten ETFs und bietet nun eine umfas-
sende Palette von ESG- und Klima-ETFs für Aktien und fest-
verzinsliche Wertpapiere an, die alle wichtigen Anlegerre-
gionen abdecken und unterschiedliche Niveaus der Nach-
haltigkeitsintegration bieten.
Im Jahr 2021 trat Amundi der Net Zero Asset Managers 
Initiative bei und verpflichtete sich, das Ziel der Netto-
Null-Emissionen bis 2050 oder früher zu unterstützen. 
Außerdem gab Amundi seinen Plan „ESG Ambitions 2025“ 
bekannt, der zehn Ziele zur Beschleunigung der Transfor-
mation von Amundi hin zu verantwortungsbewusstem In-
vestieren in seinen Anlage- und Sparlösungen, in seinem 
Engagement gegenüber den Unternehmen, in die inves-
tiert wird, und durch verantwortungsbewusstes Handeln 
als Unternehmen enthält.
Im Jahr 2022 gab Amundi sein erstes Zwischenziel im 
Rahmen der Net Zero Asset Managers-Initiative bekannt.
Im Jahr 2023 kündigte Amundi die Auflegung einer umfas-
senden Palette von Net Zero Ambition-Fonds in den wich-
tigsten Anlageklassen an. Diese Reihe von aktiv und passiv 
verwalteten Fonds steht institutionellen und privaten Anle-
gern offen.
Im Jahr 2024 verstärkte Amundi über Amundi Technology 
sein Engagement für verantwortungsbewusstes Investie-
ren und nachhaltige Finanzierungen mit der Einführung 
von ALTO* Sustainability, einer technologischen Analyse- 
und Entscheidungslösung für Investoren zu Umwelt- und 
Gesellschaftsthemen.
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Vertrauen muss verdient werden.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument ist nicht für Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder für „US-Personen“ im 
Sinne der SEC-Verordnung S gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 bestimmt.

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Anlage-
beratung oder eine Aufforderung zum Verkauf eines Produkts dar. Dieses Dokument ist weder ein Vertrag noch eine Ver­
pflichtung jeglicher Art.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ohne Berücksichtigung der spezifischen Anlageziele, der 
finanziellen Situation oder der besonderen Bedürfnisse eines bestimmten Anlegers bereitgestellt.

Die bereitgestellten Informationen sind ohne Gewähr hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Relevanz: Obwohl 
sie auf der Grundlage von Quellen erstellt wurden, die Amundi als zuverlässig erachtet, können sie ohne vorherige Ankün-
digung geändert werden. Die Informationen sind zwangsläufig unvollständig, basieren auf Daten, die zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt ermittelt wurden, und können sich ändern.

Alle in diesem Dokument zu Illustrationszwecken verwendeten Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Amundi übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen ergeben könnte. Amundi kann in keiner Weise für Entscheidungen oder Investitionen verant-
wortlich gemacht werden, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden.

Anlagen sind mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und darauf basierende Simulationen sind 
keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Amundi nicht kopiert,  
reproduziert, verändert, übersetzt oder an Dritte in Ländern oder Rechtsordnungen weitergegeben werden, in denen Amundi 
oder eines seiner Produkte einer Registrierungspflicht unterliegen oder als rechtswidrig angesehen werden könnten.

Die Richtlinie ist öffentlich zugänglich. Sie wird in englischer Sprache und anderen Sprachen veröffentlicht. Bei Unstimmig­
keiten oder Abweichungen zwischen der englischen Fassung und einer anderen Fassung ist die englische Fassung 
maßgebend.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten zum Stand Mai 2025 als korrekt.
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